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Projektinformation

Der »Internationale Reformmonitor Sozial-, Arbeitsmarkt- und

Tarifpolitik« ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. Er erscheint

halbjährlich auf deutsch und englisch. Zeitnah und kompakt wird

darin aus internationaler Perspektive über aktuelle und interessante

Reformen in den Bereichen Sozial-, Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik

informiert.

     Integraler Bestandteil des Reformmonitors ist ein internationa-

les Netzwerk ausgewiesener und einschlägiger Forschungs- und

Politikberatungsinstitutionen in insgesamt 15 Ländern (siehe Um-

schlag). Diese Partnerinstitute wählen Reformen aus, die geeignet

sind, den Status quo in ihrem eigenen Land merklich zu ändern

und die auch für andere Länder von Interesse sein können. Auf

Basis einer halbjährlichen Befragung berichten sie über diese

Reformen. Mit der Organisation und Durchführung der Befragung

wurde die Prognos AG, Basel und Berlin, beauftragt. In enger

Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung erstellt sie auch den

zusammenfassenden Internationalen Reformmonitor.

     Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Reformen sowie

weitere Länderinformationen und Forschungsergebnisse auf dem

Gebiet der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik finden Sie unter

http://www.reformmonitor.org im Internet.
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Vorwort

Die Annäherung der Sozialstaaten

Rationierung, Notprogramme und »sozialverträgliches Frühable-

ben« – wie diese Schlagworte zeigen, erhitzt die Debatte um die

geplante Gesundheitsreform in Deutschland die Gemüter. Gesund-

heit ist eben kein Gut wie jedes andere und jede auf Kostendämp-

fung zielende Reform wirft tiefsitzende Ängste vor unzureichen-

der Behandlung im Krankheitsfall auf. Grundlegende Reformen des

Gesundheitswesens sind jedoch nicht nur in Deutschland Thema.

Vielmehr zeigt sich in Berichten aus 15 Industrieländern, dass fast

überall entsprechende Reformen auf der Tagesordnung stehen. Die

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kostendämpfung stehen

dabei meist im Mittelpunkt, aber auch Qualitätssicherungssysteme

und Leistungsgarantien für bestimmte Zielgruppen werden ange-

gangen. Ähnliches ist auf dem Gebiet der Alterssicherung zu

beobachten. Auch hier wird in anderen Ländern an grundsätzli-

chen Reformen gearbeitet. Während aber in der deutschen Öffent-

lichkeit noch laut über den Übergang zu einer Teilkapitaldeckung

gestritten wird – Stichwort »Zwangsrente« – wurde in vielen

Ländern bereits gehandelt.

     Die große internationale Übereinstimmung in den Reformprio-

ritäten kann nicht verwundern, spiegeln sich doch darin die zentra-
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len Veränderungen, denen alle westlichen Industrienationen unter-

worfen sind: zunehmender internationaler Wettbewerb, demogra-

phischer Wandel und zunehmende Vielfalt an Lebensstilen. Es sind

diese Rahmenbedingungen, innerhalb derer die westlichen Sozial-

staaten heute agieren müssen und die Veränderungen in den unter-

schiedlichen Bereichen der Sozial-, Tarif- und Arbeitsmarktpolitik

erforderlich machen. Auch wenn nicht alle Sozialstaaten von diesen

Entwicklungen in gleichem Maße betroffen sind, auch wenn sie

nicht in gleicher Weise darauf reagieren können und wollen – bei

Betrachtung von über 50 beispielhaften Reformen aus 15 Ländern

kristallisieren sich doch gemeinsame Muster heraus.

     Zum einen lässt sich beobachten, dass Effizienz und Effektivität

der jeweiligen Sozialsysteme über eine zielgenauere Leistungsver-

gabe erhöht werden sollen; nicht zuletzt auch deshalb, weil das

»Gießkannenprinzip« heute nicht mehr finanzierbar ist. So wurden

z. B. in Schweden die Zuständigkeiten und Leistungsniveaus von

staatlichen Transfers klarer geregelt und das britische »New Deal-

Programm« auf ganz bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmark-

tes ausgerichtet. Zum anderen zielt eine weitere Gruppe von

Reformen darauf ab, Lücken des Sozialstaates zu schließen. So

wird es auch in Italien eine soziale Mindestsicherung auf nationaler

Ebene geben, in Frankreich wurde der Krankenversicherungsschutz

auf bisher nicht versicherte Gruppen ausgedehnt.

     Unerwartet klar schält sich ein gemeinsames Ergebnis heraus: In

keinem der 15 Länder ist der Sozialstaat zum »Auslaufmodell«

geworden. Im Gegenteil, erstaunlicherweise konvergieren in mehre-

ren Fällen die Politiken verschiedener Staaten, auch wenn sie auf

völlig unterschiedlichen Niveaus der sozialen Absicherung oder auf

einem sehr unterschiedlichen Zentralisierungsgrad der Tarifpo-

litik ansetzen. In der Gesundheitspolitik wird dies deutlich, wenn

wir uns die Reformen in den USA und Schweden vor Augen füh-

ren. In zwei unterschiedlich stark ausgeprägten Sozialsystemen

zielen die Reformen jeweils darauf ab, den Krankenversicherungs-

schutz von Kindern zu verbessern. In der Tarifpolitik liefern die

Reformen in Australien und Spanien ein gutes Beispiel für eine

Konvergenz unterschiedlicher Sozialstaaten. Australien mit einem

ursprünglich sehr zentralistisch organisierten System verlagert

mehr Kompetenzen auf die Branchen- und Firmenebene, während
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das sehr dezentral organisierte spanische Tarifsystem durch zentra-

lisierende Elemente ergänzt wird.

     Und welche Lehren lassen sich für Deutschland ziehen? Der So-

zialstaat der Zukunft lebt – zielgenau und effizient, und nicht als

Bollwerk gegen dynamische Veränderungen in Wirtschaft und

Gesellschaft. Anstatt Veränderungen aktiv zu begleiten, laufen wir

ihnen aber in Deutschland hinterher. Es ist auch hier höchste Zeit

zu handeln und Dynamik in unsere Gesellschaft hineinzutragen

statt sie davor beschützen zu wollen.

Andreas Esche

Katharina Spieß
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1  Sozialpolitik

Gesundheits- und Pflegepolitik

Reformen im Gesundheitsbereich

Globale Reformen

Partielle Reformen

D  I

AUS  CH  DK
F  S  USA

E  J  NL

A

Der anhaltende Anstieg in der Lebenserwartung älterer Menschen,

die zunehmende Multimorbidität und auch ein verringertes Wirt-

schaftswachstum sowie andere sozio-ökonomische Entwicklungen

führen in fast allen westlichen Industriestaaten zu Finanzierungs-

schwierigkeiten der (öffentlichen) Gesundheitssysteme. So ist es

nicht erstaunlich, dass die »Berichtsländer« dieses Monitors mehr-

heitlich über Reformen im Bereich der Gesundheitspolitik infor-

mieren. Eine erste Gruppe von Ländern – Deutschland, Italien,

Japan, die Niederlande und Spanien – berichtet von Reformprozes-

sen, die unterschiedliche Bereiche des Gesundheitssystems betreffen

und in die Richtung struktureller, globaler Reformen gehen. Eine

zweite Gruppe von Ländern, wie Australien, Österreich und die

Schweiz, berichtet über partielle Reformen in bestimmten Segmen-

ten des Gesundheitssystems, wie z. B. Reformen im Bereich der

Krankenhausfinanzierung. Neben diesen beiden Ländergruppen,

deren Reformen vorrangig auf Effizienzsteigerungen im Gesund-

heitssystem abzielen, sind die Reformbestrebungen einer dritten

Gruppe vorrangig auf verteilungspolitische Fragen der Gesund-
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heitsversorgung ausgerichtet. Frankreich, Schweden und das Re-

formbeispiel aus den USA zielen darauf ab, die Gesundheitsversor-

gung (bisher) benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Neben Effizienzgesichtspunkten und verteilungspolitischen Fragen

ist die Qualität von Gesundheitsleistungen ein weiterer Schwer-

punkt verschiedener Reformansätze. Gesundheitssysteme sollen

effizienter und verteilungspolitisch gerechter werden, indem, wie

im dänischen Reformbeispiel, die Qualität gesichert oder expli-

zit verbessert wird.

Deutschland –
»GKV-Gesundheits-
reform 2000«

Das Hauptziel der bereits vom Deutschen Bundestag verabschie-

deten Gesundheitsreform sind Verbesserungen in der Qualität

und Wirtschaftlichkeit des deutschen Gesundheitswesens bei einer

gleichzeitigen Sicherung der Beitragssatzstabilität in den gesetzli-

chen Krankenkassen (GKV). Zur Erreichung dieser Ziele wurden

sehr unterschiedliche Ansatzpunkte verfolgt, wie z. B.

– die Begrenzung der jährlichen Ausgaben der GKV durch ein

Globalbudget, dessen Fortschreibung an die bundesdurch-

schnittliche Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen

gekoppelt ist,

– die Einführung einer monistischen Krankenhausfinanzierung,

d. h. einer ausschließlichen Finanzierung durch die Krankenkas-
1sen , und parallel hierzu die schrittweise Umstellung der Kran-

kenhausvergütung in Richtung eines Fallpauschalensystems,

– die Erstellung einer Liste der zu Lasten der GKV verordnungs-

fähigen Arzneimittel (Positivliste).

➲ Von Reformkritikern wird u. a. bemängelt, dass die Reform

einen zu großen Schwerpunkt auf zentralplanerische Elemente legt.

Beispielsweise wird in der geplanten Neuordnung der Krankenkas-

senzuständigkeiten wenig Spielraum für einen Wettbewerb zwi-

schen den Kassen gesehen; vielmehr wird erwartet, dass diese über

gemeinsame Absprachen Wettbewerb unterbinden. Vor allem auf-

grund der fehlenden Mehrheit in der Länderkammer wird die Re-

gierung kaum alle geplanten Maßnahmen umsetzen können. Dies

               
1 Bisher waren in Deutschland die Länder für den Bereich der Krankenhausplanung und

die Investitionskosten zuständig, während die Krankenkassen die Betriebskosten finan-
zierten.
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gilt beispielsweise auch für die Einführung des Globalbudgets oder

der Monistik.

Italien –
Überarbeitung von
Leistungsniveaus,
neue Finanzierungs-
regelungen ...

Die italienische Gesundheitsreform zielt darauf ab, die Qualität

und Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems über eine Neuordnung
2des staatlichen Gesundheitsdienstes zu erhöhen . Es ist geplant,

mit der Umsetzung der Reform im Jahr 2000 zu beginnen. Wich-

tige Reformmaßnahmen beinhalten:

– eine Überarbeitung des festgesetzten Niveaus notwendiger und

allgemeiner Leistungen und seiner Finanzierung (u. a. Festle-

gung der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben),

– die Einführung einer nationalen Qualitätskontrolle für private

und öffentliche Anbieter, wobei der staatliche Gesundheits-

dienst auf verschiedenen Ebenen, z. B. über die Definition von

Mindeststandards und die Vergabe von Lizenzen, den Schutz

der Patienten garantiert,

– die Einführung eines »integrierten nationalen Gesundheits-

fonds« (Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale), über

den jene Gesundheitsleistungen finanziert werden, welche über

die notwendigen und allgemeinen Leistungen hinausgehen (wie

z. B. die stationäre Pflege älterer Menschen),

– verschiedene Neuregelungen, die das medizinische Personal

betreffen (wie z. B. neue Vorschriften bzgl. der Ausbildung, des

Rentenalters und der vertragsärztlichen Zulassung).

Mit der Reform wird außerdem ein neues gemischtes Finanzierungs-

system für öffentliche und private Anbieter eingeführt: Die ambu-

lante und stationäre Behandlung soll überwiegend nach einem auf

Diagnosegruppen (diagnosis related groups) gestützten Gebühren-

system und nicht mehr ausschließlich nach Fallpauschalen abge-

rechnet werden. Dies soll einer ungerechtfertigten Reduzierung der

durchschnittlichen Verweildauer bei stationären Behandlungen

               
2 Für das italienische Gesundheitswesen sind die folgenden Merkmale charakteristisch:

Die italienischen Regionen (regioni) planen, überwachen und kontrollieren die so ge-
nannten »regionalen Gesundheitseinheiten« (Azienda Sanitaria Locale). Die finanziellen
Mittel, welche den Regionen zur Verfügung stehen, kommen aus einem nationalen
Gesundheitsfonds. Die »regionalen Gesundheitseinheiten« sind die Ansprechpartner für
die »Käufer« der Gesundheitsleistungen. Die »Anbieter« sind dem nationalen, staatli-
chen Gesundheitsdienst und nicht den Regionen zugeordnet.
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aufgrund der bisherigen »Fallpauschalen« entgegenwirken. Da-

rüber hinaus wird im Rahmen der Reform den »regionalen Ge-

sundheitseinheiten« (azienda sanitaria locale) ihre rechtliche und

wirtschaftliche Selbstständigkeit garantiert.

➲ Ähnlich wie im Falle der deutschen Gesundheitsreform argu-

mentieren auch Kritiker der italienischen Reform, dass aufgrund

der hohen Regulierungsdichte im Gesundheitswesen wettbewerbli-

chen Ansätzen zu wenig Raum gelassen wird.

Japan –
Diskussion einer
durchgreifenden
Reform der
Krankenversorgung

Nachdem Japan bereits im Jahr 1997 ein Gesetz zur Kostendämp-

fung im Gesundheitswesen verabschiedet hat, wird gegenwärtig

über neue Schritte zur Reformierung des öffentlichen Gesund-

heitswesens nachgedacht. Ziel ist es, die Krankenversicherung und

das System medizinischer Dienstleistungen radikal zu reformieren,

um auch künftig die Wirtschaftlichkeit und Qualität des Gesund-

heitssystems gewährleisten zu können. Bisher wurden die Hand-

lungsfelder festgelegt, in denen konkrete Reformmaßnahmen ge-

troffen werden sollen: die Finanzierung der Gesundheitskosten für

ältere Menschen (insbesondere die Höhe ihrer Selbstbeteiligung),

die Regelung der Arzneimittelpreise und die ärztliche Gebühren-

ordnung. In Einzelbereichen liegen bereits konkretere Reformvor-

schläge vor.

➲ Kritik gegenüber einzelnen Reformvorschlägen kam bisher vor

allem von der pharmazeutischen Industrie und der Ärzteschaft: So

wurde z. B. der Vorschlag von Arzneimittel-Richtpreisen aufgrund

ihres massiven Widerstandes wieder fallen gelassen.

Niederlande –
Mehr Markt-
orientierung und
institutionelle
Veränderungen

Eine »Konsenspolitik der kleinen Schritte« charakterisiert in den

Niederlanden auch den Reformprozess im Bereich der Gesundheits-

politik, der bereits seit einigen Jahren andauert. Neuere Reform-

schritte umfassen vor allem drei bedeutendere Maßnahmen: ers-

tens können die Versicherten nun einmal im Jahr ihre (gesetzliche)

Krankenversicherung wechseln, zweitens wurden feste Gebühren

für die Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen durch ein System

mit »Gebührenhöchstgrenzen« ersetzt und drittens erhalten Kran-

kenversicherungen das Recht, eigene Apotheken zu betreiben. Hin-

zu kommen institutionelle Änderungen. Die Überwachung und

Umsetzung des Krankenversicherungsgesetzes unterliegt nicht mehr
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allein der administrativen und budgetären Verantwortung der Kran-

kenkassen. Künftig werden hierfür zwei Institutionen – das Kolle-

gium für Krankenversicherungen und das Kollegium zur Aufsicht

über die Krankenversicherung – zuständig sein. Schließlich wurde

eine Krankenversicherungspflicht für bestimmte Gruppen von Selbst-

ständigen eingeführt. Weitere Reformen im Gesundheitsbereich

wurden von der niederländischen Regierung bereits angekündigt.

     Die unterschiedlichen Reformschritte zeigen erste Erfolge: die

Gesundheitsausgaben konnten auf einem Niveau von unter 10 Pro-

zent des Bruttosozialproduktes stabilisiert werden, ohne dass es

dabei zu Einschnitten bei der Qualität oder dem Zugang zu Ge-

sundheitsdienstleistungen kam.

➲ Die anfänglich heftige Kritik der Arbeitgeberverbände (VNO-

NCW) gegenüber einer Ausdehnung der Versicherungspflicht auf

bestimmte Gruppen von Selbstständigen wurde durch die Zusage

eines Regierungszuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung

entkräftet.

Spanien –
Konsolidierung und
Modernisierung des
staatlichen
Gesundheitsdienstes:
erste Konsequenzen

Ende 1997 wurde in Spanien das »Gesetz zur Konsolidierung und

Modernisierung des staatlichen Gesundheitsdienstes« verabschie-

det. Einige der Reformmaßnahmen wurden bereits umgesetzt,

weitere sind für das Jahr 2000 geplant. So wird ab 2000 die Finan-

zierung über Sozialbeiträge vollständig durch eine Steuerfinanzie-

rung ersetzt. Andere bereits umgesetzte Maßnahmen umfassen

z. B. Einschränkungen bei Arzneimitteln, für deren Kosten der

staatliche Gesundheitsdienst mit aufkommt, und neue Vorschriften

bzgl. des Managements von Betrieben im Gesundheitsbereich. Letz-

tere zielen auf eine Öffnung des Gesundheitssektors für privates

Engagement und nicht-staatliche Anbieter ab.

     Bisherige Ergebnisse zeigen, dass die Angebotsvielfalt im Be-

reich der Krankenhausträger tatsächlich zugenommen hat (z. B.

etablierte sich in diesem Sektor eine Vielzahl neuer Stiftungen).

Entgegen der beabsichtigten Kostensenkung im Arzneimittelbereich

haben die Ausgaben dort allerdings weiterhin zugenommen.

➲ Von Reformkritikern wird insbesondere die Öffnung der Ange-

botsseite für nicht-staatliche Träger und Anbieter kritisiert. Es wird

insbesondere ein Kontrollverlust des Staates befürchtet.
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Australien –
30 Prozent Rabatt
für private
Krankenver-
sicherung

Australien beabsichtigt mit einer Reform im Bereich der privaten

Krankenhaus(zusatz)versicherung, den dort zu beobachtenden

Rückgang an privat Versicherten – insbesondere der »guten Risi-

ken« – zu stoppen. Es wird befürchtet, dass sich dieser Rückgang

vor allem auf die Rentabilität des privaten Krankenhaussektors
3negativ auswirkt. Darüber hinaus setzt diese Entwicklung auch

den öffentlichen Krankenhaussektor unter Druck, da dort durch

den Zugang ehemals privat Versicherter starke Unterkapazitäten

erwartet werden. Seit 1999 erhalten daher alle Käufer einer priva-

ten Krankenversicherung einen 30-prozentigen Rabatt, der über

den öffentlichen Haushalt finanziert wird.

➲ Kritiker zweifeln daran, dass diese Reform zu einer Stabilisie-

rung des privaten und auch öffentlichen Gesundheitssektors bei-

trägt und bemängeln, dass sie von eigentlich notwendigen, funda-

mentalen Reformen ablenkt.

Österreich –
Leistungsorientierte
Krankenhaus-
finanzierung: erste
Ergebnisse

Anfang 1997 wurde in Österreich ein leistungsorientiertes Kran-

kenhausfinanzierungssystem (LKF) eingeführt und damit das bishe-

rige System leistungsunabhängiger Tagespauschalen abgeschafft.

Ein zentrales Ziel dieser Reform ist es, die durchschnittliche Kran-

kenhausverweildauer zu senken. In einem bundesweit einheitlichen

so genannten »LKF-Kernbereich« erfolgt eine Bewertung des sta-

tionären Aufenthaltes auf der Basis gestellter Diagnosen (max. 9).

Definierten Diagnosegruppen wird dabei ein spezifischer Punkt-

wert zuerkannt, dessen monetärer Wert retrospektiv anhand der

»verbrauchten« Gesamtpunkte eines Bundeslandes ermittelt wird.

In einem länderweise gestaltbaren LKF-Steuerungsbereich können

länderspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden (z. B. die

apparative Ausstattung und Auslastung). Diese Art der Kranken-

hausfinanzierung wird ergänzt durch eine Budgetierung der Lan-

desfonds und eine bundesweit abgestimmte Planung einer optima-

len Kapazitäts- und Leistungsangebotsstruktur.

               
3 Im australischen Gesundheitssystem werden 75 Prozent der Kosten für stationäre

Behandlungen durch das »Medicare-System« ersetzt. Die darüber nicht abgedeckten
Kosten können die Patienten privat versichern. Der private Krankenhaussektor umfasst
die Betten in privaten Krankenhäusern und Privatbetten in öffentlichen Krankenhäu-
sern, sie machen ungefähr 26 Prozent der gesamten Bettenkapazität aus.
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     Modellversuche in verschiedenen Bundesländern haben zu einer

Verbesserung der Datenqualität in der Diagnosen- und Leistungs-

dokumentation und zu kürzeren Verweildauern geführt. Auf Bun-

desebene haben sich seit 1997 ebenfalls Veränderungen in der Da-

tenqualität der Diagnosendokumentation ergeben; so ist z. B. die

Zahl der dokumentierten Diagnosen stark angestiegen. Allerdings

ergaben sich hierbei große Unterschiede zwischen den Kranken-

häusern.

➲ Ein Hauptargument von Kritikern dieser Reform ist, dass das

neue Finanzierungssystem lediglich auf der Anzahl der dokumen-

tierten Diagnosen und nicht der tatsächlichen Behandlung aufbaut

und von daher nur zu einem Anstieg in den dokumentierten Diag-

nosen und nicht zu verbesserten Behandlungsmethoden führt.

Schweiz –
Hindernisse für
Versicherungs-
wechsel
beseitigt ...

Die Kostendämpfung steht im Mittelpunkt der Reformen im

schweizerischen Gesundheitswesen. Eine Nachbesserung des schwei-

zerischen »Bundesgesetzes über die Krankenversicherung« soll

helfen, die Zielgenauigkeit dieses Gesetzes, das seit 1996 in Kraft

ist, zu verbessern. Insbesondere soll der Wechsel der Krankenversi-

cherungen weiter erleichtert werden: Die Versicherungen dürfen

die Versicherten nicht mehr dazu zwingen, bei einem Wechsel der

obligatorischen Krankenversicherung auch die bei ihnen abgeschlos-

sene Zusatzversicherung zu wechseln (was häufig mit einer deutli-
4chen Verschlechterung der Versicherungskonditionen einhergeht).

Darüber hinaus werden Apotheken durch die Gesetzesrevision in

die Lage versetzt, Originalpräparate durch billigere Generika zu

ersetzen.

➲ Von Seiten der Kritiker wird bezweifelt, dass mit diesen Maß-

nahmen das Ziel einer weiteren Kostendämpfung erreicht werden

kann; Reformen sollten nach ihrer Meinung vielmehr bei einer Ver-

änderung der Anreizstrukturen ansetzen.

               
4 Mit dem »Bundesgesetz über die Krankenversicherung« wurde 1996 die freie Versi-

cherungswahl in der Schweiz eingeführt. Allerdings hat die Praxis gezeigt, dass es von
Seiten der Krankenversicherungen immer noch Möglichkeiten gibt, für die Versicherten
einen Wechsel zu erschweren: So sahen Versicherungsbedingungen vor, dass ein Wech-
sel der obligatorischen Versicherung ebenfalls mit der Kündigung der freiwilligen
Zusatzversicherung verbunden ist.
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Gleichberechtigter
Krankenhaus-
wettbewerb, neue
Abrechnung
medizinischer
Leistungen

Neben der Revision des »Bundesgesetzes über die Krankenversi-

cherung« wird von den Schweizer Kantonen derzeit ein Vorschlag

zur Neugestaltung der Krankenhausfinanzierung geprüft. Ziel der

Reform, mit deren Umsetzung im Jahr 2001 begonnen werden soll,

ist es, eine Kostendämpfung über eine Abrechnung der tatsächli-

chen Behandlungskosten zu erreichen. Bisher wurden Krankenhäu-

ser als solche finanziert. Für die Unterbringung und Verpflegung

u. ä. soll der Patient von der Versicherung eine Pauschale erhalten,

sofern das Krankenhaus seiner Wahl auf einer so genannten »Spi-

talliste« aufgeführt ist. Neu ist, dass bei der Erstattung dieser Kos-

ten keine Unterschiede mehr zwischen unterschiedlichen Versiche-

rungsträgern (gesetzliche oder private) und den unterschiedlichen

Krankenhäusern gemacht werden sollen. Außerdem sollen sich die

Kantone und Krankenversicherungen künftig nicht nur die Kosten

für stationäre Behandlungen, sondern auch jene für teilstationäre

Behandlungen teilen. Dies soll zu einer Substitution stationärer

Behandlungen durch teilstationäre Behandlungen beitragen.

➲ Im Urteil von einigen Experten geht die Reform zwar in die

richtige Richtung, aber nicht weit genug. So werden z. B. weiterhin

die Defizite eines Krankenhauses durch die Kantone und Kassen

getragen, so dass die mit einer Finanzierung der tatsächlichen Be-

handlungskosten verbundenen Anreize erwartungsgemäß wenig

Wirkung zeigen dürften.

Frankreich –
Allgemeiner
Krankenver-
sicherungsschutz

1,2 Prozent der Franzosen – insbesondere Angehörige unterer

Einkommensgruppen – sind bisher nicht in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung versichert. Eine Reform des französischen Ge-

sundheitswesens hat zum Ziel, allen Franzosen den Zugang zur

gesetzlichen Krankenversicherung zu sichern. Ab 2000 werden

alle, die bisher ohne Krankenversicherungsschutz auskommen

mussten, über die gesetzliche Krankenversicherung für Arbeit-

nehmer versichert sein. Außerdem werden Haushalte unterer Ein-

kommensgruppen über eine kostenfreie Zusatzversicherung die

Leistungen aller Anbieter in Anspruch nehmen können. Die den

Versicherungen dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten wer-

den zum einen durch den öffentlichen Haushalt und zum anderen

über eine neue Abgabe finanziert, die private Versicherungsträger

für zusätzliche Krankenversicherungsverträge zahlen müssen.
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➲ Obwohl die Ziele der Reform weitgehend Zustimmung finden,

wird sie vermutlich mit Finanzierungsproblemen verbunden sein.

Experten haben errechnet, dass die Höhe der öffentlichen Gelder,

welche zur Finanzierung dieser Reform bereitgestellt wurden, bei

weitem nicht ausreichen wird.

Schweden –
Abschaffung der
Selbstbeteiligung für
Kinder (bzw. deren Eltern)

In Analogie zur französischen Reform zielt auch die schwedische

Reform im Gesundheitsbereich auf die verbesserte Gesundheitsver-

sorgung einer bestimmten Zielgruppe ab. Hintergrund der Reform

ist der in den letzten Jahren steigende Selbstbehalt im schwedischen

Gesundheitssystem. Mit der Reform soll der Entwicklung vorge-

beugt werden, dass Familien mit Kindern aufgrund dieser steigen-

den Selbstbeteiligung bestimmte Gesundheitsleistungen nicht mehr

oder in verringertem Umfang in Anspruch nehmen. Seit 1998 müs-

sen sich deshalb Familien mit Kindern – unabhängig von deren

Einkommen – nicht mehr über einen Selbstbehalt an den Gesund-

heitskosten beteiligen.

➲ Von Reformkritikern wird eingewandt, dass eine vollkommene

Abschaffung des Selbstbehaltes zu einem ungerechtfertigten »Über-

Konsum« teurer Gesundheitsleistungen führen kann; sie plädieren

für einen verringerten Selbstbehalt für Familien mit Kindern.

USA –
»Badger Care«

Im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin trat Mitte 1999 eine

Reform in Kraft, die in eine vergleichbare Richtung wie die Ände-

rungen im schwedischen Gesundheitssektor zielt, auch wenn sich

die Hintergründe der beiden Reformen stark unterscheiden. Aus-

gangspunkt der Reform in Wisconsin sind die Konsequenzen der

US-amerikanischen »Welfare Reform«: Nach dieser Reform auf

Bundesebene waren weniger Kinder aus unteren Einkommensklas-

sen »Medicaid-berechtigt«, und auch weniger Eltern im erwerbsfä-
5higen Alter hatten einen Anspruch auf eine Krankenversicherung.

               
5 Vor und nach der »Welfare Reform« hatten Kinder aus Familien unterer Einkom-

mensgruppen einen Anspruch auf eine Krankenversicherung über »Medicaid« – die
Eltern der Kindern hatten diesen Anspruch allerdings nur vor der »Welfare Reform«.
Trotzdem sank die Anzahl der Kinder, welche unter »Medicaid« versichert waren, da
Eltern, welche ihren eigenen Anspruch verloren hatten, häufig nicht mehr den »Medi-
caid Versicherungsschutz« für ihre Kinder in Anspruch nahmen.
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Deshalb haben sich einige Bundesstaaten, wie z. B. Wisconsin, zum

Ziel gesetzt, eigene Programme zum Krankenversicherungsschutz

von Kindern aus unteren Einkommensgruppen aufzulegen. Das

so genannte »Badger Care-Programm« in Wisconsin fördert den

Krankenversicherungsschutz von Kindern und ihren Eltern, wenn

deren Einkommen unter 185 Prozent der nationalen Armutsgrenze

liegt. Bei einer dreiköpfigen Familie entspricht dies in etwa einem

Jahreseinkommen von 23 400 €. Wenn das Einkommen einer Fa-

milie, die gegenwärtig über das »Badger Care-Programm« versi-

chert ist, steigt, so kann sie so lange in dem Programm bleiben, bis

das Einkommen 200 Prozent der nationalen Armutsgrenze über-

steigt, was bei einer dreiköpfigen Familie in etwa 25 600 € ent-

spricht.

     Familien mit einem Einkommen unter 150 Prozent der nationa-

len Armutsgrenze erhalten einen Krankenversicherungsschutz, ohne

dafür eigene Beiträge zu zahlen. Für Familien mit einem Einkom-

men über 185 Prozent der Armutsgrenze liegt der monatliche Bei-

tragssatz bei 3,5 Prozent des Familieneinkommens.

➲ Der Erfolg dieses Programmes wird maßgeblich davon abhän-

gen, inwieweit es Krankenhäusern und anderen Leistungsanbie-

tern gelingt, bisher nicht versicherte Eltern mit ihren Kindern zu

motivieren, sich um eine Förderung durch »Badger Care« zu

bemühen. Außerdem würden die Kosten für das »Badger Care-Pro-

gramm« dann stark ansteigen, wenn Arbeitgeber den betrieblichen

Krankenversicherungsschutz für Mitarbeiter unterer Einkommens-

gruppen reduzieren, da diesen prinzipiell auch ein Krankenversi-

cherungsschutz über »Badger Care« zusteht.

Dänemark –
Nationale
Standards für
Krankenhaus-
leistungen

Im Rahmen der nationalen Bemühungen zur Qualitätsverbesserung

im Gesundheitssektor wurde in Dänemark eine Initiative zur Ent-

wicklung von Qualitätsindikatoren gestartet. Im Jahr 2000 sollen

die Indikatoren, die für elf klinische Teilgebiete unterschiedliche

Einzelfaktoren abbilden sollen, zur Anwendung kommen. Neben

den Behandlungsergebnissen sollen die Zufriedenheit der »Konsu-

menten« (Patienten) und der »Käufer« (vorrangig Kommunen)

bewertbar gemacht werden. Zentrales Ziel der Reform ist es, ein-

heitliche nationale Qualitätsstandards zu definieren, die den ein-

zelnen Krankenhäusern ein Qualitäts-Benchmarking untereinander
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ermöglichen und die Informationsbasis für Nachfrager von Kran-

kenhausleistungen verbessern soll.

     Letzteres soll auch über eine zweite Reform im dänischen Ge-

sundheitswesen erreicht werden, die eine Verbesserung der Mög-

lichkeiten und Rechte der Patienten zum Ziel hat, sich über ihre

eigenen Krankheiten und mögliche Behandlungsmethoden zu in-

formieren. Ein entsprechendes Gesetz wurde 1998 verabschiedet.

➲ Der Erfolg der ersten Reform wird maßgeblich davon abhän-

gen, inwiefern es gelingt, Indikatoren so zu operationalisieren,

dass sie zur Verfolgung nationaler Qualitätsziele angewendet wer-

den können. Opposition gegenüber der Reform – so wird vermu-

tet – wird es in nur geringem Ausmaß geben, da die Gruppe der

Initiatoren bereits alle relevanten und betroffenen Institutionen

umfasst.

Reformen im Pflegebereich

Zentrale Einführung

Dezentralisierung

J

NL  E

Über Reformen im Bereich der Pflegepolitik wird aus drei Ländern

berichtet. Japan wird eine nationale Pflegeversicherung einführen,

während die Niederlande und Spanien über Reformen informieren,

die auf eine Dezentralisierung der bisherigen Pflegepolitik zielen

und außerdem zu einer größeren Kundenorientierung führen

sollen.

Japan –
Einführung einer
Pflegeversicherung

Ab dem Jahr 2000 steht älteren und pflegebedürftigen Japanern ein

Alterspflegegeld für eine professionelle häusliche und stationäre

Pflege zur Verfügung. Geldleistungen für die Pflege durch Famili-

enangehörige werden nicht gewährt. Die Finanzierung des neuen

Zweigs der Sozialversicherung erfolgt hälftig durch die Beiträge zu

einer Pflichtversicherung und durch Steuern. Versicherungsträger

sind die Kommunen.

➲ Bisher lehnen die Kommunen diese Versicherungsträgerschaft

allerdings ab. Diese Ablehnung blieb bisher jedoch wirkungslos

und wird nach der Einschätzung von Experten keine Änderungen

der Regelungen mit sich bringen.
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Niederlande –
Kundenorientiertes
Pflegesystem

In den Niederlanden soll das dortige »Allgemeine Gesetz für au-
6ßerordentliche Unkosten durch Krankheit« nutzer- bzw. kunden-

freundlicher gestaltet werden. Als ein Ergebnis der Reform, mit

deren Umsetzung Ende 1998 begonnen wurde, hat sich die Rolle

der Pflegeversicherungsträger stark verändert: ein zentral orga-

nisiertes System wurde durch 31 regionale unabhängige »Pfle-

gebüros« ersetzt. Diese regionalen »Einrichtungen«, die unter der

Aufsicht der Kommunen stehen, können seit der Reform jedem

Pflegebedürftigen ein individuelles Paket an Pflegeleistungen zu-

sammenstellen. Dies löst das bisherige, nicht unmittelbar am

Bedarf des Einzelnen orientierte »Standardpaket« für Pflegebe-

dürftige ab. Außerdem wurden neue Erfassungssysteme mit dem

Ziel eingeführt, präzisere Informationen über Umfang und Bedarf

an Pflegeleistungen zu erhalten.

➲ Auch wenn die Dezentralisierung der Leistungserbringung und

-verwaltung in anderen Bereichen der Sozialpolitik (z. B. Gesund-

heitsversorgung) überwiegend positiv beurteilt wird, bezweifeln

manche Reformgegner dennoch, ob die neuen »Pflegebüros« wirk-

lich in besserer Weise die Interessen der Kunden vertreten und da-

durch die Kundenorientierung des Systems verbessert wird.

Spanien –
»Preise« für
öffentlich geförderte
Pflegeanbieter

Im spanischen Katalonien wurden im Jahr 1997 »Preise« bzw.

Gebühren für öffentlich geförderte soziale Dienstleistungen, wie
7z. B. häusliche und stationäre Pflegeleistungen , eingeführt. Diese

werden auf der Grundlage der Einkommenssituation der Pflege-

bedürftigen bzw. ihrer Familien berechnet. Neben dem Ziel der

Einnahmeverbesserung soll die Reform dazu beitragen, die Ange-

botsvielfalt zu verbessern, die Flexibilität im Bereich der Pflege-

dienstleistungen zu erhöhen und insbesondere die Anzahl privat-

gewerblicher Anbieter zu erhöhen. Von daher können die Nutzer

solcher Dienstleistungen seit der Reform zwischen unterschiedli-

               
6 Seit 1976 gibt es in den Niederlanden mit dem »Allgemeinen Gesetz für außerordentli-

che Unkosten durch Krankheit« eine Volksversicherung, über die Krankenhausaufent-
halte von länger als einem Jahr, die Pflege in Altenheimen oder die institutionelle Pflege
von physisch oder psychisch Kranken versichert sind.

7 In Spanien wird die Pflege in Krankenhäusern bis zu drei Monaten von der Kranken-
versicherung übernommen. Von der Reform in Katalonien sind solche Pflegefälle nicht
betroffen, sondern nur längerfristige Pflegefälle; nur sie fallen in den Zuständigkeitsbe-
reich öffentlich geförderter sozialer Dienstleistungen.
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chen Anbietern, wie z. B. öffentlichen und privat-gewerblichen,

wählen. Finanziell schlechter gestellte Nutzer erhalten staatliche

Unterstützungsleistungen zum Erwerb dieser Pflegeleistungen.

     Erste Ergebnisse zeigen, dass im ersten Jahr der Reform die

Plätze in Altenhilfeeinrichtungen insgesamt um 3 Prozent zuge-

nommen haben: während die Zahl der Plätze in öffentlichen Ein-

richtungen um 2,4 Prozent abnahm, stieg im gleichen Zeitraum die

in gemeinnützigen Einrichtungen um 2,6 Prozent und die der pri-

vat-gewerblichen Anbieter um 5,7 Prozent.

➲ Kritiker der Reform bemängeln die Komplexität, mit der die

finanzielle Bedürftigkeit der Betroffenen und ihrer Familien beur-

teilt wird: sie sei z. B. mit zu hohen Verwaltungskosten und verspä-

teten Zahlungen verbunden.

Rentenpolitik

Umlagefinanzierung

Teilkapitaldeckung

Private Altersvorsorge

A  E

CDN  F
J  S

I

Die Finanzierbarkeit der öffentlichen Renten steht als gemeinsa-

mer reformpolitischer Nenner der unterschiedlichen Länder im

Zentrum der Reformanstrengungen. Insbesondere dann, wenn die

Rentenversicherung auf einem Umlageverfahren basiert, führen die

bekannten demographischen Veränderungen zu einer stetig wach-

senden Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben der Rentenversi-

cherung und somit dazu, dass die Beitragsfinanzierung der Renten-

systeme in ihrer derzeitigen Form an Grenzen stößt. Vor diesem

Hintergrund haben einige Länder – wie z. B. Kanada, Schweden,

Spanien und Japan – bereits vor einigen Jahren damit begonnen,

ihr Rentensystem zu reformieren. In den meisten dieser Länder

dauern die Reformbewegungen bis heute an. In anderen Ländern,

wie z. B. Frankreich, befindet sich der Reformprozess noch in den

Anfängen. Inhaltlich handelt es sich bei dem überwiegenden Teil

der Reformen und Reformvorschläge um strukturelle Reforman-

sätze, die sowohl die Finanzierungs- wie Beitragsseite des Renten-

systems betreffen. Ein nicht geringer Anteil der Reformbemühun-

gen geht in die Richtung einer partiellen Kapitaldeckung. Neben

diesen Reformen im Bereich staatlicher Rentensysteme berichtet

Italien über eine Reform, die primär die private Altersversorgung

betrifft. In Österreich dagegen steht eine Reform des öffentlichen
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»Pensionssystems« im Vordergrund, die mit Veränderungen in

anderen Sozialversicherungssystemen einhergeht, da beispielswei-

se auch die Krankenversicherungen von ähnlichen Finanzierungs-

problemen betroffen sind, wie die der öffentlichen Alterssiche-

rungssysteme (siehe dazu auch die Reformen im Bereich der Ge-

sundheitspolitik).

Schweden –
Grundlegende
Rentenreform in
Richtung eines
beitragsbezogenen
Systems

Bereits 1995 hat Schweden damit begonnen, sein aus einer natio-

nalen Grundrente und einer einkommensabhängigen Zusatzrente

bestehendes Rentensystem zu reformieren. Die schrittweise Um-

setzung der Reform, die auf eine Verbesserung der Anreizkompa-

tibilität und der Kostenkontrolle des Gesamtsystems abzielt und

dabei gleichzeitig verteilungspolitische Korrekturen verfolgt, soll

im Jahr 2003 beendet sein. Im Mittelpunkt des neuen Rentensys-

tems steht eine einkommensabhängige Rente. Die bisherige natio-

nale Grundrente wird durch eine »Garantierente« abgelöst, die

diejenigen als Zusatzleistung erhalten, die keinen oder nur einen

sehr geringen Rentenanspruch haben. Parallel dazu wird das bis-

herige System definierter Leistungen, bei dem die Rentenhöhe nur

in einem losen Zusammenhang zu den geleisteten Beiträgen steht,

von einem stärker beitragsäquivalenten System abgelöst. In dem

reformierten System werden 16 Prozent des Einkommens zum

Erwerb umlagefinanzierter Ansprüche verwendet, 2,5 Prozent-

punkte der gesamten Rentenbeiträge werden dagegen zum Aufbau

individueller Kapitalstöcke verwendet. Die Versicherten können

selbst einen Investitionsverwalter für diesen Teil der Rente be-

stimmen.

➲ Insgesamt hat die schwedische Rentenreform durch ihre

Komplexität und durch die Änderungen an der traditionellen na-

tionalen Grundrente zu einer maßgeblichen Verunsicherung der

Öffentlichkeit geführt. Darüber hinaus werden die hohen Verwal-

tungskosten kritisiert, die mit der Einführung der kapitalgedeckten

Beitragsrückstellung einhergehen. Von verschiedenen Experten

wird schließlich bezweifelt, dass die partielle Kapitaldeckung tat-

sächlich nennenswerte Vorteile mit sich bringt.
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Japan –
Reformen auf der
Finanzierungs- und
Leistungsseite

Nach einer grundlegenden Rentenreform im Jahr 1994 wird die

japanische Regierung im Jahr 2000 mit der Umsetzung weiterer

Reformen des Rentensystems beginnen. Die Schwerpunkte dieser

Reform liegen auf einer Anhebung des Rentenbezugsalters für die
8beitragsabhängige Rente von 60 auf 65 Jahre, einer Beitragsbe-

messung auf der Basis des Bruttoeinkommens, der Einführung

einer »Rentenhöchstgrenze« und einem Übergang zu einem flexi-

bleren Finanzmanagement der Rückstellungen. Letzteres soll auch

in Form einer grundlegenden Reform des Kredit- und Finanzsys-

tems angegangen werden.

➲ Kritik an der japanischen Rentenreform wird von Gewerk-

schaftsseite im Hinblick auf die Anhebung des Rentenbezugsalters

geäußert, während die Arbeitgeberseite einer Finanzierung der

steigenden Kosten des staatlichen Rentensystems über eine Ver-

brauchssteuererhöhung den Vorzug geben würde.

Kanada –
Partielle Kapital-
deckung und
Einfrieren
des Beitragssatzes

Die kanadische Rentenreform wurde im Jahr 1997 begonnen und

soll bis zum Jahr 2003 abgeschlossen sein. Zentrale Punkte dieser
9Reform des »Canada Pension Plan« sind erstens die Einführung

einer partiellen Kapitaldeckung, die über eine sukzessive Anhebung

der Beitragssätze bis 2003 finanziert werden soll. Mit dem auf

diese Weise zusätzlich erzielten Beitragsaufkommen soll ein Ka-

pitalstock aufgebaut werden, der in verschiedenen Anlageformen

auf dem freien Kapitalmarkt angelegt werden soll. Zweitens wird

die Einkommensgrenze, unterhalb derer keine Rentenbeiträge

entrichtet werden müssen, auf dem Niveau von 2 333 € eingefroren

und nicht mehr an die Lohnentwicklung angepasst werden. Die

Beitragssätze werden bis 2003 auf 9,9 Prozent ansteigen und dann

ebenfalls konstant gehalten. Drittens ist eine Reduzierung der Ren-

tenleistungen um bis zu 1,7 Prozent geplant. Andere geringfügi-

               
8 Das japanische Rentensystem gewährleistet jedem Japaner eine beitragsunabhängige

Grundrente. Darüber hinaus wird i. d. R. ein beitrags- bzw. einkommensabhängiger
Rentenanteil bezogen.

9 Das kanadische Rentensystem besteht aus drei Komponenten: Die erste Komponente
stellen Rentenzahlungen dar, die in Abhängigkeit vom Einkommen an bedürftige
Kanadier gezahlt werden. Die beitragsabhängigen Renten aus dem »Canada Pension
Plan« stellen die zweite Komponente dar. Die dritte Säule ist die private Altersversor-
gung.
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gere Veränderungen (wie z. B. im Hinblick auf Teilzeit-Renten)

sollen Gegenstand künftiger Reformen sein.

➲ Insgesamt wird von Experten die Kombination von größeren

Korrekturen auf der Finanzierungsseite und geringeren Verände-

rungen bei den Rentenzahlungen als gelungen angesehen. Aller-

dings wird bemängelt, dass die Modifikationen auf der Finanzie-

rungsseite regressive Verteilungswirkungen mit sich bringen, die

insbesondere abhängig Beschäftigte und Selbstständige unterer

Einkommensgruppen betreffen und damit voraussichtlich weitere

Reformen nach sich ziehen werden.

Frankreich –
Konkrete Reformvor-
schläge, wie z. B.
Einführung von
partieller
Kapitaldeckung

Auch in Frankreich werden gegenwärtig Vorschläge zur Reformie-

rung des staatlichen Rentensystems diskutiert. Die Regierung plant,

am Ende dieses Jahres konkrete Reformmaßnahmen und einen

genauen Zeitplan vorzulegen. In dem so genannten »Rapport

Charpin« macht die zentrale Planungskommission bereits sehr

konkrete Vorschläge. Eine zentrale Empfehlung ist die Einführung

von beitragsfinanzierten Rückstellungen, mit denen der Aufbau

eines partiellen Kapitaldeckungsverfahren innerhalb des Umlage-

verfahrens finanziert werden soll. Außerdem schlägt die Kommis-

sion vor, die Rentenregelungen für spezielle Gruppen, wie z. B. für

Beamte oder Angestellte von Staatsunternehmen, zu prüfen und zu

klären, inwiefern spezielle Risiken oder Nachteile in anderen Berei-

chen eine Sonderstellung dieser Gruppen im staatlichen Rentensys-

tem rechtfertigen. Schließlich wird eine schrittweise Anhebung der

zum Erhalt einer »vollen« Rente erforderlichen Beitragsjahre sowie

ein genauerer Nachweis von Nichterwerbstätigkeitszeiten (z. B.

Lehrzeiten, Weiterbildungszeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit)

vorgeschlagen.

➲ Kritiker bemängeln, dass die Reformvorschläge einen sehr stati-

schen Arbeitsmarkt unterstellen und sich abzeichnende größere

Veränderungen nicht mit einbeziehen. Insbesondere würde die

gegenwärtige Arbeitszeitverkürzung nicht berücksichtigt.
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Spanien –
Klare Trennung der
Finanzierungsquellen
und Rentenkür-
zungen

Mit der Umsetzung der spanischen Rentenreform wurde in der
10zweiten Hälfte des Jahres 1997 begonnen . Sie setzt ebenfalls an

der Finanzierungsseite des Rentensystems an, zielt aber im Gegen-

satz zu den Rentenreformen in den meisten anderen Ländern nicht

auf die Einführung einer partiellen Kapitaldeckung ab. Zum einen

sollen die Finanzierungsquellen der unterschiedlichen Rentenarten

klar getrennt werden: Die beitragsunabhängigen Renten sollen steuer-

finanziert werden, während die beitragsfinanzierten Renten weiter-

hin über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge finanziert werden

sollen. Zum anderen sieht die Reform vor, die Renten indirekt über

eine schrittweise Anhebung der für eine »volle« Rente notwendigen

Beitragsjahre zu kürzen. Neben dieser Reform ist es ein Ziel der

spanischen Regierung, zusätzlich zur staatlichen Rente andere Al-

terssicherungssysteme zu fördern. Mögliche Veränderungen z. B. im

Bereich der privaten Altersvorsorge wurden bereits diskutiert.

➲ Die heftigste Kritik, die der spanischen Rentenreform gegenüber

vorgebracht wird, bezieht sich auf die künftigen Rentenkürzungen;

außerdem wird bemängelt, dass mit der Reform andere notwen-

dige Veränderungen, wie beispielsweise die Umorganisation und

Integration spezifischer Rentensysteme (z. B. die Rentenversiche-

rung für Landwirte) nicht angegangen wurden.

Italien –
Neue Steuerrege-
lungen zugunsten
privater Rentenfonds

Ziel der italienischen Rentenreformvorhaben ist es, die private

Altersvorsorge zu stärken. Ein Reformvorschlag, der vom italieni-

schen Parlament allerdings noch nicht verabschiedet wurde, beab-

sichtigt, dieses Ziel durch verbesserte steuerliche Regelungen zu-

gunsten von Anlagen in Rentenfonds zu erreichen. Außerdem soll

über diese Reform das italienische Kapitalbesteuerungssystem ver-

einfacht und transparenter gestaltet werden. Im Einzelnen sollen

die Rentenfondseinzahlungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

gegenüber anderen langfristigen Anlageformen steuerlich begüns-

tigt werden. Daneben sollen die jährlichen Rentenzahlungen bzw.

»Einmalzahlungen« aus Pensionsfonds ebenfalls steuerlich begüns-

tigt werden (z. B. sollen jährliche Rentenzahlungen bzw. »Einmal-

               
10 Auch das spanische Rentensystem besteht aus drei Komponenten: Die erste Kompo-

nente umfasst beitragsabhängige Rentenzahlungen, die zweite Komponente besteht aus
beitragsunabhängigen Rentenzahlungen, die ein bestimmtes Einkommensniveau im
Alter garantieren, und die dritte Komponente beinhaltet private Rentenzahlungen.
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zahlungen« in Höhe der Zinsen aus den Renteneinzahlungen von

der Steuer befreit werden). Kapitallebensversicherungen sollen

genauso besteuert werden wie Pensionsfonds, während anderen

langfristigen Kapitalanlagen diese Steuervorteile nicht zukommen

sollen. Analog zu den Regelungen für Lebensversicherungen sind

entsprechende Steuerregelungen für spezielle betriebliche »Abfin-

dungszahlungen« (trattamento di fine rapporto) vorgesehen.

➲ Reformgegner warnen vor »Steuerschlupflöchern«, da in Italien

auch andere Lebensversicherungen den formalen Charakter von

Kapitallebensversicherungen annehmen können.

Neue Anreize zur
Umwandlung von
Abfindungszahlungen
in Firmenanleihen

Speziell den betrieblichen Abfindungszahlungen ist eine zweite
11Reform gewidmet , mit deren Umsetzung 1999 begonnen wurde.

Sie soll die Möglichkeit schaffen, auf der Basis von freiwilligen

Abmachungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern solche

Abfindungszahlungen, die von 1999 bis 2002 angespart wurden,

direkt in Firmenanteile (Aktien) oder von den Firmen gezeichnete

Anleihen umzuwandeln. Diese Wertpapiere werden dann von den

Firmen in Pensionsfonds eingebracht.

➲ Kritiker der Reform bezweifeln allerdings, dass diese Reform

aufgrund des geringen Bemessungszeitraumes von nur vier Jah-

ren signifikante Effekte haben wird.

Österreich –
Erweiterung der
Beitragsbasis

Die österreichische »Pensionsreform« zielt – abgesehen von eher

technischen Detailregelungen (z. B. bzgl. bestimmter Frühverren-

tungsvorschriften) – auf Einnahmeverbesserungen durch eine Aus-

weitung der Zahl der Beitragszahler ab und soll gleichzeitig die

Anreize zur Aufnahme »scheinselbstständiger« Arbeit vermindern.

So wurde im Jahr 1998 die Sozialversicherungsfreiheit von abhän-

gig Beschäftigten abgeschafft, die nur wenige Stunden erwerbstätig

sind oder nur über ein sehr geringes Einkommen verfügen. Sobald

das Einkommen abhängig Beschäftigter die Einkommensgrenze für

geringfügige Beschäftigung um das 1,5-fache überschreitet, müssen

die Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge entrichten – die be-

               
11 Diese Abfindungszahlungen können als eine Art »nachgezahlter« Lohn betrachtet

werden, den Arbeitnehmer erst dann erhalten, wenn sie ein Unternehmen verlassen.
Für die Arbeitgeber stellt diese Art der Lohnzahlungen eine kostengünstige Finanzie-
rungsmöglichkeit dar.
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troffenen Arbeitnehmer können dies auf einer freiwilligen Basis

tun. Bestimmte Gruppen von Selbstständigen wurden ebenfalls in

die Versicherungspflicht einbezogen: Die so genannten »freien Ar-

beitnehmer«, die zwar selbstständig, aber in der Regel mit der Aus-

rüstung eines Arbeitgebers und auf dessen Risiko arbeiten, müssen

13,5 Prozent ihres Einkommens an die Sozialversicherung überwei-

sen, während der »Arbeitgeber« 17,2 Prozent abführen muss. Die

so genannten »neuen Selbstständigen«, die mehr als 6 453 € pro

Jahr verdienen, müssen 15,5 Prozent in die Renten- und 9,3 Pro-

zent in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen. Ihr Beitragssatz für

die Rentenversicherung wird bis 2009 auf 20,25 Prozent ansteigen.

➲ Obwohl Experten anerkennen, dass diese Reform zu einer Ver-

größerung der Beitragsbasis führt, wird die Reform als »halbher-

zig« und als verwaltungstechnisch zu kompliziert angesehen.

Staatliche Fürsorgepolitik

Sozialer Ausgleich

Effizienz

S  I  J  DK

I

Die meisten Reformen, die im Bereich der staatlichen Fürsorgepoli-

tik berichtet wurden, beziehen sich auf die soziale Mindestsicherung

in den einzelnen Ländern. Mehrheitlich ist es deren Ziel, die Ver-

wendung der knappen Ressourcen in diesem Bereich effizienter und

effektiver zu gestalten, auch hinsichtlich verteilungspolitischer Ziel-

setzungen. Dies wird von den einzelnen Ländern über eine breite

Vielfalt unterschiedlicher Maßnahmen angestrebt, angefangen von

einer verstärkten Nachfrageorientierung (wie sie z. B. Japan beab-

sichtigt) über Maßnahmen zur Aktivierung der Bezieher von Sozial-

leistungen (Dänemark) bis hin zu einer klareren Definition von Leis-

tungsniveaus (wie sie z. B. Italien und Schweden verfolgen).

Dänemark –
Anspruch und
Verpflichtung zur
(gesellschaftlichen)
Betätigung

Das »Gesetz für eine aktive Sozialpolitik«, mit dessen Umsetzung

im Jahr 1998 begonnen wurde, ist Teil eines umfassenderen däni-

schen Reformpaketes. Ziel des Gesamtpaketes ist eine Überarbei-

tung verschiedenster Regelungen in fast allen Bereichen der staatli-

chen Fürsorgepolitik, die sich vor dem Hintergrund veränderter

Einstellungen gegenüber der Rolle und Gestalt der Sozialpolitik als

notwendig erwiesen hat. Insbesondere wird darauf Wert gelegt, die

Verbindung von Rechten und Pflichten stärker herauszustellen.
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Außerdem wird neben den direkten, transferorientierten Maßnah-

men indirekten Ansätzen ein höherer Stellenwert zugemessen, die

in der Lage sind, die Beschäftigungsmöglichkeiten und -fähigkeiten

der Betroffenen zu vergrößern. In dem »Gesetz für eine aktive

Sozialpolitik« ist dementsprechend festgelegt, dass die Empfänger

einer sozialen Mindestsicherung das Recht und auch die Pflicht

haben, sich an direkten und indirekten Maßnahmen mindestens 30

Stunden in der Woche zu beteiligen – andernfalls verlieren sie ihren

Anspruch auf eine Mindestsicherung bzw. deren Umfang reduziert

sich maßgeblich. Im »Gesetz für eine aktive Sozialpolitik« kommt

darüber hinaus so genannten »flexijobs« eine bedeutendere Stellung

als bisher zu. Diese staatlich subventionierten Arbeitsplätze sind

für jene Beschäftigten vorgesehen, deren Arbeitsfähigkeit perma-

nent eingeschränkt ist und die an keinen Reha-Maßnahmen teil-

nehmen können.

     Bis heute sind nur wenige tausend Arbeitnehmer in diesem

besonderen Segment des Arbeitsmarktes beschäftigt. Die dänische

Regierung hat sich aber zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2005

30 000 bis 40 000 neue »flexijobs« zu schaffen.

➲ In der dänischen Öffentlichkeit wurde insbesondere die Einfüh-

rung einer Pflicht zur Teilnahme an direkten und indirekten

»Beschäftigungsmaßnahmen« sehr kritisch diskutiert. Hinsichtlich

der »flexijobs«-Regelungen kam insbesondere vom linken politi-

schen Lager die Kritik, dass diese Jobs nur ein schlechter Ersatz

für andere, tiefer greifende Maßnahmen zur Beschäftigung der

betroffenen Zielgruppe sind. Das rechte politische Lager kritisiert

dagegen, dass jene Probleme des Arbeitsmarktes, die mit starren

Lohnstrukturen zusammenhängen, nicht berücksichtigt wurden.

Italien –
Einführung einer
sozialen Mindest-
sicherung

Nachdem Italien neben Griechenland bisher das einzige europä-

ische Land war, in dem es auf nationaler Ebene keine staatliche

Mindestsicherung gab, wird eine solche Mindestsicherung nun-

mehr ab 2001 eingeführt. Gegenwärtig wird das neue Konzept

eines »ergänzenden Mindesteinkommens« in 39 Kommunen er-

probt. Der Bezug des Mindesteinkommens wird an die Bereitschaft

zur Erwerbstätigkeit und Weiterbildung gekoppelt. Die Mindestsi-

cherung wird zu 90 Prozent aus nationalen Steuergeldern gezahlt,

10 Prozent werden aus lokalen Haushalten beglichen.
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➲ Kritiker der Reform bemängeln insbesondere, dass die Finan-

zierbarkeit der Mindestsicherung vor dem Hintergrund knapper

öffentlicher Kassen nicht gesichert sei.

Einführung eines
»ökonomischen
Leistungsfähigkeits-
Indikators«

Eine zweite italienische Reform befindet sich gegenwärtig ebenfalls

in der Erprobungsphase: die Einführung eines Indikators zur Erfas-

sung der individuellen ökonomischen Leistungsfähigkeit (ISE).

Dieser Indikator soll zu einer gerechteren und effizienteren Bestim-

mung der Empfänger von Sozialtransfers beitragen. Zu diesem

Zwecke soll auf nationaler Ebene festgelegt werden, dass zur Be-

rechnung des »ISE-Indikators« die Haushaltsgröße, das Familien-

einkommen und -vermögen sowie weitere ausgewählte sozio-de-

mographische Faktoren herangezogen werden müssen. Den lokalen

Ebenen, die letztlich für die Verteilung der Sozialtransfers zustän-

dig sind, soll es allerdings überlassen sein, die weiteren Kriterien

für den Leistungsbezug zu spezifizieren (z. B. die Gewichtung, mit

der bestimmte Einkommensarten in die Kalkulation des »ISE-Indi-

kators« eingehen oder die Bestimmung, welches »Haushaltskon-

zept« verwendet wird). Außerdem wird darüber nachgedacht, den

»ISE-Indikator« auch zur Festlegung von Gebühren für andere

öffentliche Leistungen (wie z. B. Strompreise) zu verwenden. Für

den Gesundheitsbereich ist schon entschieden, dort den Indikator

zur Berechnung der Höhe des Selbstbehaltes zu verwenden.

➲ Der Erfolg dieser Reform wird nach der Meinung von Experten

maßgeblich von einer effizienten Kontrolle der Informationen

abhängen, die bei der Beantragung angegeben werden. Einer sol-

chen Kontrolle wiederum könnte der gesetzlich verankerte Schutz

des Individuums entgegenstehen.

Schweden –
Klarstellung der
Zuständigkeiten bei
der sozialen
Mindestsicherung

Mit Beginn des Jahres 1998 wurden in Schweden neue Bestimmun-

gen für die soziale Mindestsicherung eingeführt und auf diese
12Weise klarere nationale Standards gesetzt. So wurden landesweit

drei Transferebenen definiert: Erstens Transfers für die Bedürfnisse

des täglichen Lebens, zweitens Transfers zum Erwerb langlebiger

Konsumgüter und drittens Transfers für sonstige Bedürfnisse.

               
12 Dies ist insofern von Bedeutung, als die soziale Mindestsicherung in Schweden tradi-

tionell stark dezentral organisiert ist.
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Während der Transferumfang der dritten Ebene vollständig auf

lokaler Ebene bestimmt wird, kann dort die Höhe der Transfers

zum Erwerb langlebiger Konsumgüter nur in gewissem Umfang be-

stimmt werden. Die Transferhöhe auf der ersten Ebene wird dage-

gen vollständig auf nationaler Ebene festgelegt.

➲ Unter den Kritikern halten sich zwei gegensätzliche Positionen

die Waage: der Ruf nach einer noch immer nicht ausreichend er-

folgten Ausweitung der lokalen Zuständigkeiten steht der Auf-

fassung gegenüber, die Delegation sei zu weit reichend und der

zentralstaatliche Einfluss damit zu stark zurückgenommen wor-

den.

Neue Regelungen
bei der Wohngeld-
berechnung

Auch mit einer zweiten Reform beabsichtigt Schweden eine zielge-

richtetere Verteilung staatlicher Fürsorgeleistungen zu erreichen. So

wurden 1997 neue Vorschriften zur Einkommens- und Leistungs-

berechnung bei der Wohngeldvergabe eingeführt. Seit 1997 wird

aufgrund eines vom Antragsteller zum Jahresanfang selbst ge-

schätzten Einkommens berechnet, ob er/sie wohngeldberechtigt ist.

Falls das tatsächliche Einkommen am Ende des Jahres über den

Schätzwert hinausgeht, kommen auf den Leistungsempfänger

neben der Nachzahlung zusätzliche Gebühren zu.

➲ Reformkritiker bemängeln u. a., dass eine jährliche Neueinschät-

zung des Einkommens bei der Antragstellung von Sozialtransfers

inadäquat und unzumutbar sei. Es muss auch befürchtet werden,

dass von der »Bestrafung« von Mehreinkommen negative Anreize

zur Aufnahme einer Beschäftigung ausgehen, wenn diese auch

gering sein mögen.

Japan –
Zunehmender
Stellenwert der
Präferenzen der
Nachfrager

In Japan wird auf politischer Ebene gegenwärtig über eine Reform

des staatlichen Fürsorgesystems diskutiert. Ziel der Reform soll es

sein, der Entscheidung des einzelnen Leistungsempfängers einen

größeren Stellenwert einzuräumen. Obwohl über konkrete Maß-

nahmen noch nicht entschieden wurde, wurden bereits grobe Leit-

linien festgelegt: So sollen mit der Umsetzung der Reform die

Empfänger staatlicher Fürsorgeleistungen die entsprechenden Leis-

tungsanbieter selbst wählen können. Künftig sollen die Leistungs-

empfänger mit den Anbietern einen Vertrag abschließen und einen

Teil der Kosten direkt selbst erstatten.
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➲ Substanzielle Kritik an der Reform wurde bis zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt nicht geäußert – sobald über konkretere Maßnah-

men entschieden wurde, ist damit nach Meinung von Experten

jedoch zu rechnen.

Familienpolitik

Indirekte Familienförderung

Direkte Familienförderung

NL  E  J

CDN

Im Bereich der Familienpolitik spiegeln die berichteten Reformen

die Vielfalt potentieller familienpolitischer Maßnahmen wider: So

können, wie z. B. in den Niederlanden, eine nicht-elterliche Kinder-

betreuung staatlich gefördert werden, oder, wie z. B. in Spanien und

Japan, indirekt die elterliche Betreuung bezuschusst werden oder

über Neuregelungen im Kindergeld, wie z. B. in Kanada, Familien

direkt begünstigt werden.

In den Niederlanden soll über verschiedene Maßnahmen die Zahl

von Betreuungsplätzen für Kinder verdoppelt werden. Daneben

Niederlande,
Spanien, Japan –
Neue Regelungen zur
Betreuung von
(Vorschul)kindern

sind zusätzliche Möglichkeiten für Unternehmen bzw. Eltern, die

Kinderbetreuungskosten ihrer Mitarbeiter bzw. ihre eigenen steuer-

lich abzusetzen, ebenso geplant wie die Subventionierung der Be-

treuung von Kindern »sozialhilfeabhängiger« Mütter. Spanien

reformiert sein Sozialversicherungssystem dahingehend, dass Ar-

beitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge mehr für solche Ar-

beitnehmer zahlen müssen, die Arbeitnehmerinnen während ihres

Mutterschutzes vertreten. Teil der japanischen Rentenreform ist es,

dass die Arbeitgeber während des Erziehungsurlaubes keine Ren-

tenversicherungsbeiträge mehr entrichten müssen.

Kanada –
Neue Kindergeldrege-
lungen: Zusammen-
arbeit des Bundes
und der Provinzen

Ziel einer familienpolitischen Reform in Kanada ist es, allen Fami-

lien unterer Einkommensgruppen in gleichem Maße ein (einkom-
13mensabhängiges) Kindergeld zur Verfügung zu stellen . Bis zum

Jahr 1997, dem Beginn der ersten Reformrunde, konnten »sozial-

hilfeabhängige« Familien ein fast doppelt so hohes Kindergeld

beziehen wie nicht-sozialhilfeabhängige Familien unterer Einkom-

               
13 Sowohl nach den alten als auch nach den neuen Kindergeldregelungen kommt Fami-

lien in den oberen Einkommensgruppen kein Kindergeld zu.
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mensgruppen. Ersterer Gruppe von Familien stand das Kindergeld

der Provinzen und des Bundes zu, während letztere nur das Kin-

dergeld des Bundes erhielten. Durch die Reform soll das bisherige

Kindergeld des Bundes und das der Provinzen durch ein einheitli-

ches Kindergeld ersetzt werden. Dieses Kindergeld wird durch den

Bund finanziert werden und allen Familien unterer und mittlerer

Einkommensgruppen zukommen. Den Provinzen steht es frei, ihre

eingesparten Mittel beim Kindergeld in andere familienpolitische

Maßnahmen umzuleiten. Diese Reform ist für Kanada auch inso-

fern bedeutsam, da sich erstmalig in größerem Stile der Bund und

die Provinzen auf gemeinsame Reformen einigen konnten – die

Reformen sind somit ein erster Schritt im neuen »Social Union

Framework«.

➲ Reformkritiker beanstanden, dass das Kindergeld für »sozialhil-

feabhängige« Familien im Rahmen der Reformen nicht erhöht

wurde, während das für andere Familien unterer Einkommens-

gruppen angehoben wurde.
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2  Arbeitsmarktpolitik

Stärkung der
Arbeitsnachfrage

Verbesserung von
Transparenz und Wirksamkeit

FIN  GB  CDN

F  E

AUS  I  DK
NL  E  J  A

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik können zwei Gruppen von

Reformen unterschieden werden. Beide Gruppen sind dem Bereich

der aktiven Arbeitsmarktpolitik zuzuordnen – Veränderungen im

Bereich der passiven Arbeitsmarktpolitik wurden nicht referiert.

Die erste Gruppe von Reformen zielt auf eine Stimulierung der

Arbeitskräftenachfrage ab: So ist es z. B. Ziel der französischen

und spanischen Reformen, über neue oder zusätzliche Regelungen

zur Arbeitszeitverkürzung auf nationaler oder regionaler Ebene

neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Arbeitslosigkeit zu reduzie-

ren. Großbritannien und auch Finnland versuchen u. a. über Lohn-

subventionen die Chance bestimmter Problemgruppen auf dem Ar-

beitsmarkt zu vergrößern. Die zweite Gruppe von Reformen kon-

zentriert sich darauf, die Funktionsfähigkeit und Transparenz der

Arbeitsmärkte zu erhöhen. Australien und Italien deregulieren

bzw. privatisieren ihre Arbeitsmarktprogramme. Mit den kanadi-

schen und dänischen Reformen wird versucht, einem Beschäfti-

gungsabbau über verschiedene andere Instrumente, wie z. B. Fort-

und Weiterbildungsmaßnahmen, entgegenzuwirken. Für die Re-

formen anderer Länder dieser Gruppe ist es charakteristisch, dass

das Problem der Arbeitslosigkeit nur eines unter mehreren ist, vor

dessen Hintergrund die Reformen initiiert wurden; diese Refor-
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men, die unter dem Schlagwort »Flexicurity« zusammengefasst

werden können, zielen allerdings gleichfalls darauf ab, die Funk-

tionsfähigkeit des Arbeitsmarktes zu erhöhen. Die Niederlande

und Spanien verfolgen Reformen, die die Balance zwischen einer

größeren Arbeitsmarktflexibilität auf der einen Seite und einer

größeren Sicherheit von Arbeitsverhältnissen (insbesondere der

bisher wenig geschützten) auf der anderen Seite verbessern wollen.

Die zunehmende Bedeutung, die dem Dienstleistungssektor zu-

kommt, ist schließlich Anlass für eine Reform der beruflichen

Bildung in Österreich und für ein Bündel an Flexibilisierungsmaß-

nahmen in Japan.

Frankreich –
Zweites Gesetz zur
Arbeitszeitverkürzung

Nachdem die französische Regierung bereits 1998 ein erstes Gesetz

zur Arbeitszeitverkürzung in Kraft gesetzt hat, wird derzeit ein

zweites Gesetz diskutiert, dessen Verabschiedung noch für 1999

geplant ist. Gemäß der 1998er Regelung wird die wöchentliche

Arbeitszeit für Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern ab dem

Jahr 2000 auf 35 Stunden verkürzt. Für kleine Unternehmen wird

diese Regelung erst ab dem Jahr 2002 gültig. Bis zu den jeweiligen

Startzeitpunkten sollen sich die Tarifparteien – sowohl auf Bran-

chen- als auch auf Firmenebene – auf die notwendigen Einzelheiten

einer Arbeitszeitverkürzung einigen. Unternehmen, die durch Ar-

beitszeitverkürzung neue Arbeitsplätze geschaffen haben, werden

vorrangig über eine Verringerung ihrer Sozialversicherungsbeiträge

bereits heute staatlich bezuschusst. Ab dem Jahr 2000 verringern

sich allerdings diese Zuschüsse. Die Regelungen des zweiten Ge-

setzentwurfs sehen vor, die bis 2000 getroffenen einschlägigen

Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien zu berücksichtigen und

noch offene Fragen, z. B. im Hinblick auf Teilzeitarbeit, Überstun-

den und Mindestlohn, zu regeln. Ebenso ist dort festzulegen, wie

die Regelungen auf Beschäftigte der Managementebene oder auf

Auszubildende angewendet werden sollen. Schließlich soll im zwei-

ten Gesetz festgeschrieben werden, dass ab 2000 Überstunden mit

Sonderabgaben belastet werden, über deren Verwendung das Ge-

setz detaillierte Bestimmungen enthält.

     Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird geschätzt, dass die Reform

zur Erhaltung bzw. Neuschaffung von 57 000 Arbeitsplätzen ge-

führt hat. Bis heute wurden von den Tarifpartnern auf Firmen-
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ebene 4 000 und auf Branchenebene 69 Einigungen über neue Ar-

beitszeitverkürzungen erzielt.

➲ Von Kritikern der Reform wird auf die Beeinträchtigung der

Unternehmen durch die mit einer Arbeitszeitverkürzung verbunde-

nen Kostensteigerungen hingewiesen. Außerdem wird die Komple-

xität des Gesetzes kritisiert, das selbst für Experten kaum verständ-

lich sei. Von einigen Experten wird erwartet, dass die Reformen

zwar kurzfristig keine bedeutenden Effekte haben werden, langfris-

tig aber durchaus bedeutende positive Arbeitsmarkteffekte zu

erwarten sind.

Spanien –
Regionale Verein-
barungen zur
Arbeitszeitverkürzung

Inspiriert von den französischen Reformen zur Arbeitszeitverkür-

zung wurden in elf »autonomen Gemeinschaften« (communidades

autonomas) Spaniens, vorrangig in den Jahren 1998 und 1999,

Vereinbarungen zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen durch

Arbeitszeitverkürzungen und -umstrukturierungen getroffen. Hie-

ran waren sowohl die autonomen, regionalen Regierungen, die

Gewerkschaften als auch in einigen Fällen die Arbeitgeberverbän-

de beteiligt. Der Inhalt der Vereinbarungen variiert stark: In An-

dalusien wurde beispielsweise beschlossen, die Schaffung neuer

Arbeitsplätze durch die Einführung einer 35-Stunden-Woche,

durch Überstundenreduzierung oder durch die Besetzung freier

Stellen zu bezuschussen.

➲ Die Hauptkritik gegenüber diesen Reformen kommt aus dem

Lager der Arbeitgeberverbände. Nur einige von ihnen haben

regional zugestimmt, allerdings jeweils mit der Einschränkung,

dass es letztlich den einzelnen Unternehmen überlassen bleibt, die

Vereinbarungen umzusetzen.

Finnland –
Neuer Schwerpunkt
auf Wiedereinstiegs-
bemühungen der
Arbeitslosen

Finnland hat bereits 1998 mit einer Reformierung seiner Beschäfti-

gungspolitik begonnen, die im Jahr 2000 abgeschlossen werden

soll. Ziel der Reformen ist der Umstieg von einer Politik der sub-

ventionierten Beschäftigungs- und Weiterbildungsmaßnahmen auf

eine Politik, die spezifisch die individuellen Wiedereinstiegsbemü-

hungen von Arbeitslosen unterstützen soll. Hierzu ist ein Bündel

unterschiedlicher Maßnahmen vorgesehen. Dazu zählen beispiels-

weise regelmäßige Gespräche mit den Arbeitslosen, die Erarbei-

tung von Eignungsprofilen und die Durchführung von Bewer-

09.12.99 --- Projekt: reformmonitor.deutsch / Dokument: FAX ID 0164242696740480|(S.  35- 46) 2kap.p 242696740760



38 Arbeitsmarktpolitik

 

bungstrainings. Außerdem wird im Rahmen dieser Reform die

Möglichkeit eröffnet, bestimmte staatliche Unterstützungsleistun-

gen zu kombinieren: So können die öffentlichen Mittel, mit denen

bisher Arbeitslose unterstützt wurden, die ihren Anspruch auf Ar-

beitslosengeld verloren hatten, und Beschäftigungssubventionen

kombiniert und direkt an private und öffentliche Arbeitgeber wei-

tergereicht werden, um stärkere Anreize zur Beschäftigung dieser

Arbeitslosengruppe zu schaffen. Bei einer solchen Mittelkombina-

tion verdoppelt sich zudem die maximale Bezugsdauer der staatli-

chen Unterstützungsleistungen.

     Als ein erstes Ergebnis dieser neuen Möglichkeit der Mittel-

kombination konnte mehr als 10 000 Arbeitslosen der Übergang in

(reguläre) Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht werden.

➲ In der breiten Öffentlichkeit fanden diese Reformbestrebun-

gen weitgehend Zustimmung. Finnische Experten aus dem Arbeit-

geberlager argumentieren allerdings, dass geringere Lohnersatz-

raten bei der Arbeitslosenunterstützung durch eine Verbreiterung

des Arbeitsangebotes größere Effekte mit sich bringen würden.

Großbritannien –
»New Deal-
Programme«: erste
Ergebnisse

Als Teil ihrer »Welfare to Work«-Politik hat die britische Labour-

Regierung 1998 mit der Umsetzung ihrer »New Deal«-Program-

me begonnen. Das langfristige Ziel dieser Programme ist es, die

Arbeitslosigkeit und die Abhängigkeit von staatlichen Sozialleis-

tungen zu verringern, die Flexibilität des Arbeitsmarktes zu stärken

und den Anteil hoch qualifizierter Arbeitskräfte zu erhöhen. Die

»New Deal«-Programme richten sich vorrangig an vier speziel-

le Problemgruppen des Arbeitsmarktes: Die ersten beiden Ziel-

gruppen umfassen zum einen junge Erwachsene im Alter zwischen

18 und 24 Jahren, die seit mehr als sechs Monaten arbeitslos sind,

und zum anderen ältere Arbeitnehmer, die bereits seit zwei Jahren

oder länger arbeitslos gemeldet sind. Die Betroffenen dieser beiden

Gruppen müssen entweder einen subventionierten Arbeitsplatz im

privaten Sektor annehmen, für eine befristete Zeit im gemeinnützi-

gen Bereich oder im Umweltsektor arbeiten oder ganztags eine

Aus- bzw. Weiterbildung aufnehmen. Wird keine dieser Möglich-

keiten wahrgenommen, so ist dies mit einem befristeten Verlust der

staatlichen Unterstützungsleistungen verbunden. Bei den anderen

beiden Zielgruppen, den allein erziehenden Eltern und behinderten
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Arbeitnehmern, wird der Verlust der Unterstützungsleistungen und

die Pflicht zur Erwerbs- bzw. Ausbildungstätigkeit weniger strikt

gehandhabt.

     Nach mehr als einem Jahr britischem »New Deal« sind erste

Effekte eine stark ansteigende Beteiligung an Weiterbildungsmaß-

nahmen und eine zunehmend größere Zahl an Übergängen aus der

Arbeitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit. Bis zum November 1998

haben 100 000 junge Arbeitslose eine der vier oben genannten

Möglichkeiten genutzt, bei den älteren Erwachsenen waren dies

über 60 000; ca. 42 000 Personen davon haben einen neuen Ar-

beitsplatz gefunden. Insgesamt zeigten Unternehmen also durchaus

ein Interesse an den Zielgruppen der »New Deal«-Programme,

allerdings wurde häufig jüngeren Arbeitslosen der Vorzug vor

älteren gegeben.

➲ Einer der Hauptkritikpunkte an der Reform ist die Tatsache,

dass die Betroffenen gewissermaßen zur Erwerbsarbeit verpflichtet

werden. Obwohl zwar prinzipiell zwischen den genannten vier

Möglichkeiten gewählt werden kann, sind die Anreizstrukturen so

gesetzt, dass die Betroffenen sich i. d. R. für eine Beschäftigung im

privaten Sektor und nicht im gemeinnützigen Bereich oder für eine

Ausbildung entscheiden. Insbesondere Letzeres, so wird bemängelt,

läuft dem in Großbritannien nach wie vor drängenden Ziel der

Qualifikationsverbesserung entgegen.

Australien –
Privatisierung von
Arbeitsmarkt-
programmen

Ziel einer jüngeren australischen Arbeitsmarktreform ist es, die

Rahmenbedingungen für mehr Wettbewerb zwischen unterschied-

lichen Trägern von Arbeitsmarktprogrammen zu verbessern. Bisher

hatte in diesem »Markt« eine einzige staatliche Instanz das Mono-

pol für Arbeitsmarktprogramme inne. Seit 1998 werden Weiterbil-

dungs- und Fortbildungsprogramme, Lohnsubventionsprogramme

und Programme zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen von

einem so genannten »Job Network« angeboten. Das »Job Net-

work« besteht aus etwa 300 privaten, kommunalen und anderen

staatlichen Organisationen. Diese müssen sich jährlich über ein

Ausschreibungsverfahren für die Teilnahme am Netzwerk qualifi-

zieren. Der Zuschlag wird unter Erfolgs-, Qualitäts- und Kosten-

gesichtspunkten vergeben. Die verschiedenen Anbieter müssen sich

für regionale Arbeitsmärkte separat bewerben. An den Kosten der
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Arbeitsmarktprogramme müssen sich die Nutzer anteilig und

erfolgsabhängig beteiligen.

➲ Obwohl es noch zu früh ist, diese Reform abschließend zu

bewerten, wird sie nach der Meinung von Experten trotz erwar-

teter Effizienzgewinne kaum zu einer merklichen Verringerung der

Arbeitslosigkeit führen, da eine hohe Arbeitslosigkeit ihrer Ein-

schätzung nach grundsätzlich nicht mit der Art und Weise des

Angebotes von Arbeitsmarktprogrammen in Verbindung steht,

sondern von mangelnder Arbeitsnachfrage verursacht wird. Dieses

Reformprogramm lenke damit die Aufmerksamkeit von den ei-

gentlichen Problemursachen ab.

Italien –
Dezentralisierung
öffentlicher
Arbeitsvermittlung
und Arbeitsmarkt-
programme

Ende 1997 begann Italien mit der Umsetzung einer Reform, die in

eine ähnliche Richtung wie die australische Arbeitsmarktreform

zielt: eine Dezentralisierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung

sowie der Ausbildungs- und Fortbildungsprogramme. Verwal-

tungstechnisch wird den italienischen Regionen (regioni) die Lei-

tungskompetenz übertragen; sie haben die Aufgabe, so genannte

»Beschäftigungsagenturen« (agenzie per l’impiego) auf lokaler

Ebene zu organisieren. Ziel solcher lokalen »Beschäftigungsagen-

turen« soll es sein, öffentliche Arbeitsvermittlungsprogramme u. ä.

auf die spezifische regionale Situation abzustimmen. Bisher haben

sich insbesondere in Norditalien bereits erste derartige Agenturen

etabliert und damit begonnen, regionalspezifische Programme zu

entwickeln. Ein weiteres – allerdings noch nicht umgesetztes –

Reformziel ist es, neue Rahmenbedingungen für ein Nebeneinander

einer privaten und öffentlichen Arbeitsvermittlung zu schaffen. So

sollen insbesondere bisher geltende verwaltungstechnische Hemm-

nisse für den Betrieb von privaten Arbeitsvermittlungen beseitigt

werden.

➲ Insgesamt wird diese Reform in der italienischen Öffentlich-

keit wenig kritisiert. Widerstände gegenüber der Reform gibt es

vorrangig von Seiten der öffentlichen Stellen, die von den Ver-

änderungen direkt betroffen sind bzw. sein werden.
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Dänemark –
Erweiterung des
Anspruchs auf und
der Verpflichtung
von jugendlichen
Arbeitslosen zur
Aus- und Weiter-
bildung

Im Jahr 1999 wurde das dänische »Programm zur Unterstützung

junger Arbeitsloser« (ungeindsatsen) auf eine weitere Gruppe von

Betroffenen ausgedehnt. Ursprünglich war die Zielgruppe dieses

Programms auf jugendliche Arbeitslose mit einem geringen Ausbil-

dungsniveau beschränkt. Mit der Erweiterung des Programms

können nun auch besser qualifizierte Jugendliche, die bereits eine

Ausbildung absolviert haben und innerhalb von neun Monaten

mindestens sechs Monate lang arbeitslos waren, von dem Pro-

gramm profitieren. Wie die bisherige Zielgruppe haben auch sie

einen Anspruch und die Verpflichtung zur Teilnahme an einer

mindestens 18-monatigen Aus- oder Weiterbildung. Während der

Dauer der Maßnahmen erhalten die Betroffenen eine reduzierte

Arbeitslosenunterstützung in Höhe der Unterstützungsleistungen,

die üblicherweise Studierenden zukommt. Wird der Anspruch auf

bzw. die Pflicht zur Aus- und Weiterbildung nicht erfüllt, so verlie-

ren die Jugendlichen ihr Recht auf Arbeitslosenunterstützung.

     Erste, allerdings auf sehr kleinen Stichproben basierende empiri-

sche Ergebnisse zeigen gewisse Erfolge: zum einen konnten zuneh-

mend mehr jugendliche Arbeitslose eine Ausbildung abschließen

und an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, zum anderen sind

auch die Beschäftigungsmöglichkeiten dieser Jugendlichen gestie-

gen.

➲ Trotz dieser ersten Erfolge sieht sich das Programm unter-

schiedlicher Kritik ausgesetzt. So wird die Verpflichtung zur Aus-

und Weiterbildung beklagt und es wird beanstandet, dass junge

Arbeitslose während ihrer Aus- bzw. Fortbildungszeit mit einem

Einkommen auskommen müssen, das weit unter dem liegt, das sie

als Erwerbstätige erzielen konnten.

Kanada –
Regionale Initiative
zur Armuts-
bekämpfung:
»Opportunity
2000«

Im Jahr 1997 gründete sich in der »Waterloo Region« in der kana-

dischen Provinz Ontario eine regionale Initiative zum Abbau der

Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung der dortigen Einkommens-

armut. Unter der Überschrift »Opportunity 2000« ist die Initiative

zunächst auf vier Jahre beschränkt und wird von einer gemeinnüt-

zigen Agentur zur regionalen Wirtschaftsentwicklung getragen.

Bisher wurden im Rahmen des Programms eine Vielzahl von

Maßnahmen angeregt und umgesetzt. So wurde beispielsweise ein

Runder Tisch mit den Unternehmen der Region, kommunalen
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Gruppen und Regierungsvertretern ins Leben gerufen. Von einer

Gruppe von Unternehmensvertretern wurde ein Personalhandbuch

entwickelt, das beispielhafte Beschäftigungspraktiken aufzeigt und

an andere Unternehmen verteilt wurde. Außerdem wurden unter-

schiedliche Allianzen gebildet, die die Armut in der Region über

Maßnahmen z. B. im Bereich der Weiterbildung, des Bewerbungs-

trainings und über Kredite für Existenzgründer bekämpfen wollen.

Insgesamt konnten für das Projekt private Spenden von mehr als

1,3 Millionen € gesammelt werden. Über die Region hinaus wird

»Opportunity 2000« als ein erfolgreiches Modell gesehen, wie auf

regionaler Ebene durch »Public-private-partnerships« die Wirt-

schaftsentwicklung einer Region signifikant verbessert werden

kann.

➲ Kritiker der Reform befürchten allerdings, dass sich aufgrund

solcher regionaler Initiativen überregionale Instanzen aus ihrer

Pflicht entbunden fühlen könnten, öffentliche Gelder zur Armuts-

bekämpfung und zum Arbeitslosigkeitsabbau bereitzustellen. Dies

gelte insbesondere dann, wenn es einer Initiative gelänge, umfang-

reiche Spendenmittel zu akquirieren.

Niederlande –
»Flexicurity« als
neues beschäfti-
gungspolitisches
Paradigma

Hintergrund einer niederländischen Arbeitsmarktreform ist das in

jüngster Zeit verstärkt diskutierte »Flexicurity-Konzept«. Mit ihm

soll eine neue Balance zwischen einer größeren Arbeitsmarktflexi-
14bilität und einer verbesserten sozialen Sicherung der Arbeitnehmer

erreicht werden. Mit dem Inkrafttreten des »Gesetzes zur Flexibili-

tät und sozialen Sicherung« (Flexibiliteit en Zekerheid) Anfang

1999 fanden diese Diskussionen um das »Flexicurity-Konzept« in

den Niederlanden ihre gesetzliche Verankerung. Das Gesetz zielt

durch verschiedene Maßnahmen einerseits auf eine Verbesserung

des arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes von so genannten

»Nicht-Normarbeitsverhältnissen« ab. Auf der anderen Seite wur-

den der Handlungsspielraum für bestimmte Unternehmensgruppen

erweitert und insbesondere die weitere Flexibilisierung des Kün-

digungsschutzes in Angriff genommen sowie die allgemeinen Kün-

               
14 Konkret versucht das »Flexicurity-Konzept« zwei ehemals getrennt behandelte The-

men, nämlich einerseits Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes und
andererseits soziale Sicherheit und die Probleme der negativen Auswirkungen flexibler
Beschäftigung, miteinander zu verknüpfen.
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digungsfristen verkürzt. Im Gegenzug sieht das Gesetz, das sich

durch eine Vielzahl neuer bzw. überarbeiteter Regelungen aus-

zeichnet, eine Verbesserung des rechtlichen Schutzes für Arbeit-

nehmer vor, die als »Springerkräfte« arbeiten. Sobald sie angefor-

dert werden, haben sie einen Anspruch auf eine Bezahlung von

mindestens drei Stunden. Außerdem können z. B. Mitarbeiter von

Zeitarbeitsfirmen ihre bisherigen Vereinbarungen mit den Firmen

als reguläre Arbeitsverträge betrachten. Daneben wurde die Not-

wendigkeit einer Betriebslizenz für Zeitarbeitsfirmen abgeschafft

und die maximale Befristung für Zeitarbeitsverhältnisse von sechs

Monaten aufgehoben.

     Insgesamt sind von dieser Reform jedoch nur vergleichsweise

wenige Arbeitsverhältnisse, vorrangig Zeitarbeitsverhältnisse, be-

troffen.

➲ Insbesondere Zeitarbeitsfirmen und andere Vertreter aus dem

Lager der Arbeitgeber kritisieren, dass die neuen Regelungen zu

einem erhöhten Verwaltungsaufwand und zu größeren Diskonti-

nuitäten in den Unternehmen führen.

Spanien –
Finanzielle Anreize
zur Verbreiterung
unbefristeter
Arbeitsverträge

In Spanien wurde im Jahr 1997 mit der Umsetzung einer Reform

begonnen, die dazu beitragen soll, den hohen Anteil befristeter
15Arbeitsverträge zu verringern . Insbesondere sollen von der Re-

form jene Arbeitslose profitieren, die bisher größere Schwierigkei-

ten hatten, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu wechseln. Ob-

wohl diese Reform nicht explizit mit dem »Flexicurity-Konzept«

verbunden wird, weist sie doch Ähnlichkeiten auf: Auf der einen

Seite wurde zwischen 1997 und 1999 bei der Einstellung von be-

nachteiligten Arbeitnehmern eine Ermäßigung der Arbeitgeberbei-

träge zur Sozialversicherung von 40 bis zu 60 Prozent gewährt, die

seit 1999 allerdings zurückgefahren wurde. Um auf der anderen

Seite die Attraktivität unbefristeter Arbeitsverträge zu erhöhen,

wurden darüber hinaus die mit einer Kündigung unbefristeter

Neuverträge verbundenen Kosten reduziert.

               
15 1996 betrug der Anteil von Erwerbstätigen mit einem befristeten Arbeitsvertrag an

allen Erwerbstätigen in Spanien 33,3 Prozent, was dem Dreifachen des europäischen
Durchschnitts entspricht.
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     Erste Ergebnisse der Reform zeigen, dass bisher knapp eine Mil-

lion unbefristeter Arbeitsverträge neu abgeschlossen wurden.

➲ Von Expertenseite wird allerdings eingewandt, dass dieser

Anstieg bei den unbefristeten Arbeitsverhältnissen zu moderat ist,

als dass sich hieraus ein signifikanter und andauernder Effekt auf

den Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse ableiten ließe.

Verbesserter
arbeitsrechtlicher
Schutz und neue
finanzielle Anreize
für Teilzeitarbeit

Zur Förderung von Teilzeitarbeit wurde 1998 ein weiteres Abkom-

men zwischen der spanischen Regierung und den Gewerkschaf-

ten geschlossen, das ebenfalls im Kontext des »Flexicurity-Kon-

zeptes« gesehen werden kann. Es zielt darauf ab, die Bedingungen

für Teilzeitarbeit durch eine Erweiterung der Flexibilitätsspiel-

räume für Unternehmen und gleichzeitig durch eine Stärkung

des arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes für Teilzeitbeschäftigte
16zu verbessern. So wird in dem Abkommen z. B. geregelt, dass die

Arbeitszeit eines Teilzeitbeschäftigten nicht mehr als 77 Prozent

der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten betragen darf. Außer-

dem werden spezielle Regelungen zur Lage der Teilzeitarbeit, zu

möglichen Überstundenregelungen und zur Sozialversicherungs-

pflicht von Teilzeitbeschäftigten getroffen. 1999 wurde darüber

hinaus ein neues Gesetz verabschiedet, das staatliche Unterstützung

bei der Schaffung neuer Teilzeitarbeitsplätze und der Umwandlung

von befristeten in unbefristete Teilzeitarbeitsverhältnisse vorsieht.

     Obwohl das Abkommen erst seit kurzer Zeit in Kraft getreten

ist und trotz der Tatsache, dass die spanischen Arbeitgeber es

ablehnten, diesem Abkommen beizutreten, wird es auf Unterneh-

mensebene umgesetzt und genutzt.

➲ Experten meinen allerdings, dass die Reform das grundlegende

Problem der Teilzeitarbeit in Spanien nicht lösen kann: die Teil-

zeitarbeit entspreche nicht etwa den tatsächlichen Präferenzen der

Beschäftigten, vielmehr stünden keine Vollzeitarbeitsplätze alterna-

tiv zur Wahl.

               
16 Im europäischen Vergleich hat Spanien einen sehr geringen Anteil an Teilzeitarbeits-

verhältnissen. 1998 betrug der Anteil an Teilzeiterwerbstätigen an allen Beschäftigen 8
Prozent, in der EU dagegen 17 Prozent. Ein Grund für diesen geringen Anteil wird in
dem geringen arbeits- und sozialrechtlichen Schutz für Teilzeiterwerbstätige in Spanien
gesehen.
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Japan –
Deregulierung im
Bereich von
Arbeitsverträgen und
Arbeitszeitbeschrän-
kungen

Mit den japanischen Arbeitsmarktreformen wird auf eine sich

verändernde Arbeitswelt reagiert, die sich künftig auch in Japan

durch eine größere Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsverhältnisse

und Beschäftigungsformen auszeichnen wird. Die Reform, mit

deren Umsetzung 1999 begonnen wurde, beinhaltet vielfältige De-

regulierungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitszeitvorschriften

und der individuellen Arbeitsverträge. Konkret wird z. B. die

maximale Dauer für befristete Arbeitsverträge von einem Jahr auf

drei Jahre erhöht und eine flexiblere Verteilung der durchschnittli-

chen monatlichen Arbeitszeit ermöglicht. Außerdem wurden die

für weibliche Arbeitnehmer geltenden Beschränkungen der maxi-

mal möglichen Überstunden, der Urlaubstage und der Nachtarbeit

abgeschafft. Speziell diese Änderungen gehen Hand in Hand mit

einem »Gesetz für gleiche Beschäftigungschancen«, das 1998 in

Kraft trat. Eine andere bereits beschlossene Gesetzesänderung wird

es ab dem Jahr 2000 ermöglichen, die Gültigkeit von so genannten
17»Discretionary work schemes« auf Angestellte mit planerischen

Tätigkeiten o. ä. auszudehnen.

➲ Unter all den verschiedenen Änderungen war die Ausdehnung

des »Discretionary work schemes« auf zusätzliche Mitarbeiter-

gruppen zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Gewerk-

schaften am meisten umstritten. Aus diesem Grund wurde festge-

legt, die Ausdehnung des »Discretionary work schemes« an die

Zustimmung eines Komitees aus Mitarbeitern und Geschäftsleitung

zu koppeln.

Österreich –
Neue Lehrpläne für
neue Ausbildungs-
berufe

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des Dienstleis-

tungssektors wurden in Österreich Reformen im Bereich der be-

ruflichen Ausbildung durchgesetzt. Auch mit dem Ziel, die An-

gebotspalette an Lehrberufen zu erweitern, wurden 1997 neue

Berufsbilder definiert, bereits vorhandene miteinander kombiniert

oder aufgespalten und entsprechend neue Lehrpläne entwickelt.

               
17 So genannte »Discretionary work schemes« in Japan erlauben vorrangig im Dienstleis-

tungsbereich eine flexiblere Handhabung von Arbeitszeitregelungen: Arbeitgeber und
Arbeitnehmer können in bestimmten Bereichen Vereinbarungen darüber treffen, dass
die Arbeitnehmer nur für eine festgelegte Anzahl von Stunden bezahlt werden, auch
wenn sie mehr arbeiten. Die Arbeitnehmer können im Gegenzug dazu ihre Arbeitszeit
flexibler gestalten.

09.12.99 --- Projekt: reformmonitor.deutsch / Dokument: FAX ID 0164242696740480|(S.  35- 46) 2kap.p 242696740760



46 Arbeitsmarktpolitik

 

     Diese Initiative des österreichischen Wirtschaftsministeriums

hat bisher allerdings erst ca. 3 Prozent zusätzliche Lehrstellen in

neuen Berufsfeldern hervorgebracht.

➲ Auch vor dem Hintergrund dieses empirischen Befundes argu-

mentieren Experten, dass diese Reform bestenfalls ein erster Schritt

sei in Richtung einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des

österreichischen Lehrstellensystems.

09.12.99 --- Projekt: reformmonitor.deutsch / Dokument: FAX ID 0164242696740480|(S.  35- 46) 2kap.p 242696740760



 

 

3  Tarifpolitik

Dezentralisierung

Zentralisierung

NL

AUS  A

GB  E  D

Tarifbeziehungen können – je nach länderspezifischen Besonderhei-

ten – durch gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene, durch

Vereinbarungen zwischen den Tarifpartnern oder auf Firmenebene

geregelt sein. Entsprechend stark unterscheiden sich auch die Hin-

tergründe der Reformen, über die die Partnerinstitute des Interna-

tionalen Reformmonitors berichten: Die australischen und briti-

schen Reformen gehen auf nationale Gesetze zurück; in Österreich,

Spanien und Deutschland gehen die Veränderungen auf Vereinba-

rungen zwischen den Tarifpartnern zurück (in einigen Fällen unter

Beteiligung der nationalen Regierungen), während die niederländi-

schen Reformen sowohl auf nationalen Gesetzen als auch betriebli-

chen Vereinbarungen beruhen. Auch in der Wirkungsrichtung der

Reformen spiegeln sich die unterschiedlichen Ausgangsbedingun-

gen: Die Reformen in einer ersten Gruppe von Ländern, wie z. B.

Australien und auch Österreich, tendieren zu einer Verlagerung

von tarifpolitischen Regelungsinhalten auf eine niedrigere, lokale

Ebene. Eine zweite Gruppe von Reformen, wie z. B. jene in Groß-

britannien, Spanien und Deutschland, haben dagegen zur Folge,

dass tarifpolitische Inhalte eher auf einer höher angesiedelten

Ebene vereinbart werden.
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Australien –
Individuelle
Regelungen selbst
auf der Ebene
einzelner Arbeits-
plätze möglich

Ziel der Überarbeitung des »Federal Workplace Relations Law«

aus dem Jahr 1997 ist es, das bisher sehr zentralistische und starre
18System von Tarifverhandlungen in Australien zu flexibilisieren.

Insbesondere sollten durch die Gesetzesrevision die Rahmenbedin-

gungen für die Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene verbes-

sert werden. Das bisherige System wurde dahingehend verändert,

dass darin nur noch allgemein einklagbare Mindeststandards (z. B.

im Hinblick auf »Mindestlöhne« und Urlaubsregelungen) überbe-

trieblich festgesetzt werden. Innerhalb dieses Rahmens haben die

Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann die Möglichkeit, weitere In-

halte auf der Ebene der Betriebe oder einzelner Arbeitsplätze –

formell oder informell – zu regeln. Außerdem beinhaltet die Re-

form noch verschiedene andere Neuregelungen, wie z. B. neue Re-

gelungen, was unzulässige Entlassungen angeht, und Maßnahmen

zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

➲ Von gewerkschaftlicher Seite wird eingewandt, dass diese Re-

form zu Ungleichheiten auf horizontaler Ebene, z. B. zwischen ein-

zelnen Betrieben oder innerhalb von Belegschaften, führen kann.

Andere Experten sehen in dieser Reform allerdings einen wichtigen

Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Austra-

liens.

Großbritannien –
Seit April 1999
gesetzlicher
Mindestlohn

Seit April 1999 ist den britischen Arbeitnehmern ein nationaler

gesetzlicher Mindestlohn garantiert. Diese Reform ist Teil einer

Reihe beschäftigungspolitischer Maßnahmen der Labour-Regie-

rung, die darauf abzielen, die Arbeitsmarktflexibilität zu er-

höhen und dabei im Gegenzug die Rahmenbedingungen in Form

von Mindeststandards abzustecken. Das Niveau des gesetzlichen

Mindestlohns wird von der Regierung auf die Empfehlung der

»Low Pay Commission« hin festgesetzt. Diese Kommission setzt

sich aus Wissenschaftlern, Gewerkschafts- und Arbeitgebervertre-

tern zusammen. Derzeit liegt der gesetzliche Mindestlohn für Er-

wachsene bei 5,46 € pro Stunde. Für die Altersgruppe der 18- bis

               
18 Bis zum Jahr 1997 wurden die Löhne und Arbeitsbedingungen in Australien im

Rahmen eines stark zentralisierten Systems bestimmt, in dem die »Federal Industrial
Relations Commission« und ähnliche Institutionen in den einzelnen Bundesstaaten
und Territorien die Funktion von Schlichtungskommissionen einnahmen.
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20-Jährigen liegt er bei 4,55 € pro Stunde und soll bis zum April

2000 auf 4,85 € steigen. Es gibt keine Anpassungsmechanismen an

gestiegene Lebenshaltungskosten. Für Auszubildende und neu ein-

gestellte Beschäftigte gelten spezielle Regelungen. Falls Arbeitgeber

nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, können sie mit einer

Geldstrafe belegt werden.

     Die »Low Pay Commission« schätzt, dass der gesetzliche Min-

destlohn etwa 2 Millionen Arbeitnehmern (dies entspricht in etwa

9 Prozent aller Erwerbstätigen) zusteht; etwa die Hälfte davon sind

Teilzeitbeschäftigte, vorrangig aus dem Gastronomiegewerbe, der

Bekleidungsindustrie und dem Bereich der Reinigungsdienstleistun-

gen. Ein erster Bericht über die Auswirkungen des Mindestlohns

soll Ende 1999 von der »Low Pay Commission« veröffentlicht

werden.

➲ Von Seiten der Arbeitgeber wurde anfangs gegenüber einem

gesetzlichen Mindestlohn reichlich Kritik geäußert; im Allgemei-

nen sind sie heute mit der Umsetzung des Konzeptes aber weitge-

hend zufrieden. Vom bedeutendsten Arbeitgeberverband (CBI)

wird das derzeitige Niveau des Mindestlohns allerdings als die

maximal akzeptable Obergrenze angesehen. Von Seiten der Arbeit-

nehmervertreter wird eingewendet, dass die Einführung eines Min-

destlohns zu einem Mehr an unbezahlten Überstunden führen

kann. Dies ist umso wahrscheinlicher, als die Mindestlohn-Gesetz-

gebung keine Regelungen zu Überstunden oder auch Schichtarbeit

beinhaltet.

Österreich –
»Verteilungsoption«

In Österreich haben sich 1997 die Sektion Industrie der Wirt-

schaftskammer Österreich, die Gewerkschaft Metall-Bergbau-

Energie und die Gewerkschaft der Privatangestellten auf eine so ge-

nannte »Verteilungsoption« geeinigt. Diese Option ermöglicht es

den Tarifpartnern, auf betrieblicher Ebene statt des allgemein ver-

einbarten Lohnanstiegs von 2,1 Prozent (bzw. 2,7 Prozent im Falle

von Mindestlöhnen) einen Anstieg von lediglich 1,9 Prozent zu

vereinbaren, wenn sich das Unternehmen dazu bereit erklärt, die

gesamten Lohn- und Gehaltszahlungen um zusätzlich 0,5 Prozent

zu erhöhen. Diese zusätzlichen Lohnzahlungen müssen speziellen –

in Betriebsvereinbarungen festgelegten – Zielgruppen zugute kom-

men; im Allgemeinen soll es sich dabei entweder um die Bezieher
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niedriger Einkommen oder um Mitarbeiter handeln, die besonders

hohe Leistungen erbringen. Außerdem sollen von diesen Leistun-

gen insbesondere Frauen profitieren. Allerdings ist die Aufnahme

der Verteilungsoption in eine Betriebsvereinbarung an die Existenz

eines Betriebsrates gebunden.

     Seit 1997 wurde die Verteilungsoption von 144 der 530 Betrie-

be mit einem Betriebsrat angewandt. Im darauf folgenden Jahr

wurde die Möglichkeit einer Verteilungsoption allerdings nur noch

von 100 Unternehmen genutzt.

➲ Von Expertenseite wird eingewandt, dass der Erfolg einer Ver-

teilungsoption maßgeblich von der Höhe der allgemeinen Lohn-

steigerung abhängt: Bei einem insgesamt sehr geringen Lohnanstieg

wird der zusätzliche Anteil, der im Rahmen einer Verteilungsop-

tion verteilt werden könnte, als zu gering erachtet, um nachhaltige

Wirkungen zeigen zu können.

Spanien –
Erste Folgeabkom-
men des »Abkom-
mens über die
Struktur von
Tarifverhandlungen«

Im Jahr 1997 unterzeichneten die wichtigsten Arbeitgeberverbände

und Gewerkschaften das »Abkommen über die Struktur von Tarif-

verhandlungen« (Acuerdo sobre estructura de la negociación colec-
19tiva). In diesem Abkommen einigten sie sich für die verschiede-

nen Verhandlungsebenen auf einen nicht-verbindlichen Katalog für

die dort jeweils zu regelnden Themen. Konkret wurde z. B. vorge-

schlagen, dass es der Branchenebene vorbehalten sein sollte, Rege-

lungen zur Lohnstruktur, zur Arbeitsplatzsicherung, zur Arbeitszeit

oder zur Art des Tarifvertrags zu treffen.

     Als erstes Folgeabkommen unterzeichneten 1998 die Gewerk-

schaften und Arbeitgeberverbände der Metallindustrie ein Ab-

kommen über die Struktur und die Inhalte von Tarifverhandlungen

in ihrer Branche. Bis heute wurden zwölf ähnliche Abkommen auf

Branchenebene neu ausgehandelt sowie drei bereits bestehende

Branchenabkommen verändert.

➲ Aufgrund der Unverbindlichkeit des Themenkatalogs im »Ab-

kommen über die Struktur von Tarifverhandlungen« hängt der

Erfolg dieser Reform nach der Meinung von Experten in zu gro-

               
19 Die Tarifpolitik in Spanien war bis zum »Abkommen über die Struktur von Tarifver-

handlungen« sehr dezentral organisiert. Es existierten eine Vielzahl von verschiedenen
Branchen- oder Firmentarifverträgen.
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ßem Maße vom Willen und der Bereitschaft der einzelnen Tarifpar-

teien ab.

Deutschland –
»Bündnis für Arbeit«

Angeregt auch durch den Erfolg der niederländischen »Stiftung der

Arbeit« (Stichting van de Arbeid) wurde Ende 1998 von der neu-

gewählten deutschen Bundesregierung das »Bündnis für Arbeit,

Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit« ins Leben gerufen. Bünd-

nispartner sind die Bundesregierung sowie die Wirtschaftsverbände

und Gewerkschaften. Das Bündnis soll die Reformarbeit der Regie-

rung begleiten und Anstöße für Reformen zum Beschäftigungsauf-

bau und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-

schaft geben. Im Rahmen des Bündnisses wurden Arbeits- und

Expertengruppen zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Steuer-

politik, Lebensarbeitszeit, Rentenreform und Arbeitslosenversiche-

rung, Arbeitszeitpolitik, gesetzliche Krankenversicherung und Pfle-

geversicherung sowie Aufbau Ost gebildet. Daneben wurde eine

»Arbeitsgruppe Benchmarking« eingerichtet. Diese soll zu zentra-

len Bündnisthemen (z. B. internationale Arbeitszeitmodelle, Ver-

besserung der Erwerbschancen für Niedriglohnbezieher) eine ge-

meinsame Datenbasis liefern und Erfahrungen anderer Länder mit

dem Ziel auswerten, besonders wirksame und erfolgreiche Maß-

nahmen zu identifizieren. Eine Steuerungsgruppe befasst sich mit

der Koordination der Arbeits- und Expertengruppen und bereitet

die Beratungen der Spitzengespräche vor. Als Ergebnis des ersten

Spitzengesprächs wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet,

in der man sich auf Eckpunkte der Bündnisarbeit zu einer künfti-

gen Lohn- und Tarifpolitik einigen konnte. Die verschiedenen

Arbeits- und Expertengruppen entwickelten in der Folgezeit ver-

schiedene Vorschläge, z. B. zur Steigerung der Attraktivität der

Altersteilzeit für ältere Arbeitnehmer in klein- und mittelständi-

schen Unternehmen. Als weitere Ergebnisse des Bündnisses sind

verschiedene Lehrstellenkampagnen durchgeführt worden, es

wurde ein Ausbildungskonsens vereinbart und ein Sofortprogramm

»100 000 Jobs für Junge« angestoßen.

➲ Der Erfolg des Bündnisses für Arbeit wird derzeit von Exper-

tenseite teilweise deutlich in Frage gestellt. Unter anderem wird

dabei die mangelnde Erfolgsorientierung der unterschiedlichen

Bündnispartner kritisiert. Die Beteiligten hätten darüber hinaus,
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nicht zuletzt aufgrund der verfassungsrechtlich verankerten Tarif-
20autonomie , nur ein begrenztes Mandat, verbindliche Regelungen

im Bereich der Tarifpolitik zu beschließen.

Niederlande –
Verbesserung der
Beschäftigungsfähig-
keit: ein neuer
Schwerpunkt bei
Politik und Wirtschaft

Hintergrund der niederländischen Reformen im Bereich der Tarif-

beziehungen sind übergreifende Veränderungen in der Arbeitswelt:

immer häufiger werden Erwerbstätige künftig ihren Arbeitgeber

oder ihre Tätigkeit wechseln müssen, die lebenslange Beschäftigung

bei einem Unternehmen wird immer mehr zur Ausnahme. Von

daher sind im Bereich der Arbeitsmarktpolitik und der Tarifbezie-

hungen Maßnahmen notwendig, die die Beschäftigungsfähigkeit

von Arbeitnehmern über ihr gesamtes Arbeitsleben hinweg erhal-

ten: so müssen z. B. Zeiten der Nichtbeschäftigung überbrückt

werden und Voraussetzungen geschaffen werden, Arbeitsplätze in

kurzer Zeit wechseln zu können.

     In dem nationalen Beschäftigungsplan der niederländischen

Regierung wurden unter dem Stichwort »Verbesserung der Be-

schäftigungsfähigkeit« sechs Leitlinien entwickelt: Dazu zählen

Leitlinien für eine Beschäftigungspolitik für Langzeitarbeitslose

unterschiedlicher Altersgruppen, zusätzliche Weiterbildungsmaß-

nahmen und Lehrstellenangebote, eine Weiterentwicklung der

Möglichkeiten für »lebenslanges Lernen« und Leitlinien zur Ver-

besserung des niederländischen Bildungssystems. Konzepte zur

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit finden sich dabei in den

Niederlanden nicht nur im Regierungsprogramm wieder, sondern

sie sind auch Gegenstand der Vereinbarungen von Arbeitgebern

und Arbeitnehmern größerer niederländischer Konzerne, wie

Philips, Unilever, AKZO Nobel und der niederländischen Eisen-

bahn (Nederlands Sporwegen). Die Verbesserung der Beschäfti-

gungsfähigkeit ist in das Zentrum ihrer Personalpolitik gerückt.

So wurde z. B. von der Personalabteilung der Firma Philips ge-

meinsam mit entsprechenden Gewerkschaftsvertretern eine Pub-

likation mit dem Titel »Verbesserung der Beschäftigungsfähig-

keit: eine Notwendigkeit« veröffentlicht. Diese Veröffentlichung

               
20 Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil ein Großteil des Erfolgs der

niederländischen »Stiftung für Arbeit« davon abhing, dass die Regierung die Lohnver-
handlungen mitbestimmen konnte.
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ist in der niederländischen Öffentlichkeit auf großes Interesse ge-

stoßen.

➲ Kritik gegenüber den Konzepten zur Verbesserung der Beschäf-

tigungsfähigkeit wird in vielerlei Hinsicht geäußert. Einige bemän-

geln, dass sich dahinter lediglich eine leere Hülse verberge, wäh-

rend andere beanstanden, dass solche Konzepte bisher vorrangig in

Form firmenspezifischer Weiterbildungsprogramme umgesetzt

wurden, notwendige übergreifende Maßnahmen aber nur unter

großen Schwierigkeiten umzusetzen sind.

09.12.99 --- Projekt: reformmonitor.deutsch / Dokument: FAX ID 0164242696740480|(S.  47- 53) 3kap.p 242696740792


